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B a r r i e r e f r e i e  P l a n u n g  f ü r

„ a l l e “  M e n s c h e n

Um mehr und mehr dieser „Barrieren“ für Sie „aus 
dem Weg zu räumen“, beziehungsweise gar nicht 
erst entstehen zu lassen, enthält diese Broschüre 
aktualisierte Planungs- und Ausführungshinweise 
für öffentliche Gebäude, inklusive aller gesetz-
lichen Änderungen, Vorgaben und Normen. Sie 
richtet sich insbesondere an alle, die sich mit der 
Planung und Ausführung öffentlich zugänglicher 
Gebäude beschäftigen. 

Hannover gilt als integrativ und vorbildlich für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Das soll 
auch so bleiben und im Stadtbild nicht nur sichtbar, 
sondern für möglichst alle auch fühl- und erlebbar 
sein. 

Stephan Weil
Oberbürgermeister

Als Hannover vor über elf Jahren als eine der ersten Städte Deutschlands eine hauptamtliche 
Behindertenbeauftragte ernannte und vor acht Jahren erstmals die Broschüre „Barrierefreies 
Bauen“ auflegte, betraten wir Neuland. Mittlerweile ist Barrierefreiheit „hannoverscher Stan-
dard“ – von der Planung über die Umsetzung bis zur letztendlichen Nutzung. 

Zur Integration von Menschen mit Behinderung gehört aber heute weitaus mehr als barriere-
freies Planen und Bauen. Heute wollen wir inklusiv planen, d.h. unsere gebaute und nicht 
gebaute Umwelt von Anfang an so gestalten, dass jeder Mensch 
gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Chancen-
gleichheit, Dazugehörigkeit und Selbständigkeit sind hierbei zen-
trale Ziele.

Basis für eine uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und Bedingung zur Inklusion aller Menschen ist und bleibt 
aber die Barrierefreiheit. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass 
öffentliche Gebäude wie Bildungs- und Kultureinrichtungen, aber 
auch Plätze oder Grünanlagen von allen genutzt werden können. 
Denn Barrieren erleben zwar insbesondere Menschen mit Behin-
derung, aber auch Eltern mit Kinderwagen oder mobilitätseinge-
schränkte Seniorinnen und Senioren.



Z u k u n f t

Die vorliegende Broschüre zeigt uns allen erneut: Barrierefreies Planen 
und Bauen umfasst weitaus mehr als die Forderung nach stufenlosen 
Zugängen, einem Behinderten-WC, Schwerhörigenanlagen oder Hilfen 
für Sehbehinderte. Denn barrierefreies Planen und Bauen betrifft die 
uneingeschränkte und selbständige Benutzbarkeit von Gebäuden für 
alle Menschen.

Die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
Dezember 2006, über die Rechte von Menschen mit Behinderung, hat 
in Deutschland eine Wertediskussion entfacht, die unter der Über-
schrift „Inklusion statt Integration“ zusammengefasst werden kann. 
Während Integration eine Anpassungsleistung 
der „zu integrierenden Personen“ abverlangt, 
meint Inklusion vielmehr eine flexible, zugäng-
liche und offene Stadt, die nicht nur speziellen 
Zielgruppen, sondern allen Menschen in ihrer 
Individualität diskriminierungsfreien Zugang zu 
allen öffentlichen Einrichtungen und Dienstleis-
tungen ermöglicht und folglich die Trennung in 
„Menschen mit und ohne Behinderung“ über-
windet.

Barrierefreies Planen und Bauen 
ist heute ein Aspekt „inklusiven 
Denkens“, der sich daher auch 
– aber nicht nur – im Planungs- 
und Baubereich niederschlägt. 
Inklusion ist ein Wertesystem, 
das in allen Bereichen unserer 
Stadt inklusive Strukturen vor-
aussetzt: Barrierefreiheit ist eine 
davon.

D i e

b a r r i e r e f r e i  g e s t a l t e n !



Uwe Bodemann
Baudezernent

Hans Mönninghoff
Wirtschafts- und Umweltdezernent 

Thomas Walter
Jugend- und Sozialdezernent

Beispielhafte Lösungen barrierefreier Gestaltung sind möglich, wenn bei Planungen 
von Anfang an daran gedacht wird. Von Anfang an daran denken bedeutet aber auch, 
die Anforderungen zu kennen und zu verstehen. Dazu soll die Broschüre beitragen. 
Die vorliegenden Planungshinweise sind Standard bei städtischen Baumaßnahmen. 
Es ist zu wünschen, dass diese Regeln auch eine Signalwirkung auf Bauvorhaben 
anderer Träger ausüben. 

Wir danken allen, die zu einem inklusiven und damit barrierefreien Hannover bei-
tragen und erhoffen uns neben der Umsetzung der hier aufgezeigten praktischen 
Maßnahmen des Planens und Bauens eine inklusive Bewusstseinsbildung weit über 
öffentliche Gebäude hinaus.

Andrea Hammann
Beauftragte für Menschen mit Behinderung
der Landeshauptstadt Hannover
Jugend- und Sozialdezernat
Trammplatz 2, 30159 Hannover
Telefon: 0511 168-46940
Fax: 0511 168-49835
Mail: andrea.hammann@hannover-stadt.de

Dirk Machan
Ansprechpartner für barrierefreies Bauen
Fachbereich Gebäudemanagement
Ihmeplatz 5, 30449 Hannover
Telefon: 0511 168-49038
Fax: 0511 168-41197
Mail: dirk.machan@hannover-stadt.de

A n s p r e c h p a r t n e r

Hans Mönninghoff Thomas WalterUwe Bodemann
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Einführung
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Der ursprüngliche Begriff „behindertengerechtes Bauen“ umschrieb früher etwas 

Zusätzliches, etwas Besonderes für bestimmte Personengruppen und ließ sich auf 

die Formel bringen: „Bauen wie immer plus Extras für Menschen mit Behinderung 

= behindertengerecht“. Mit der Erkenntnis, dass behindertengerechtes Bauen 

die Grundlage einer Gestaltung ist, die allen Menschen zugute kommt, hat sich 

der Begriff „barrierefreies Bauen“ etabliert. Damit kommt auch der Wandel in der 

gesellschaftlichen Anschauung zum Ausdruck, der die Inklusion aller Benachteiligten 

zum Ziel hat und Barrieren zugunsten aller Menschen abbauen beziehungsweise 

vermeiden will. In Zukunft muss barrierefreie Gestaltung selbstverständlich werden.

„Barrierefreie Gestaltung für Alle“ lautet daher heute die Maxime.

Der aktuelle und umfassende Begriff ist Inklusion:

Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention bedeutet, dass allen Menschen von Anfang 
an in allen gesellschaftlichen Bereichen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe mög-
lich ist. Es geht um einen ungehinderten, barrierefreien Zugang und eine umfassende Beteiligung von 
Menschen mit Behinderung am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Leben. Um dies zu gewährleisten, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, zum Beispiel durch 
Aufzüge und Rampen, Höranlagen, Blindenleitsysteme, Einsatz von GebärdendolmetscherInnen 
und Verwendung „leichter Sprache“. Nicht der Mensch mit Behinderung passt sich an, sondern die 
Gemeinschaft sorgt dafür, dass ihre Angebote für alle zugänglich sind. Die Inklusion geht von der 
Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Menschen aus und will alle Menschen 
als vollwertige Mitglieder einreihen.
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Barrierefreie Gebäude sind Voraussetzung für Inklusionsentwicklungen. Deshalb sind bauliche Bar
rieren zu vermeiden, beziehungsweise abzubauen. Wirkliche Inklusion ist ein gesellschaftlicher Pro-
zess, der ein Umdenken und veränderte Einstellungen bei den Beteiligten erfordert.

Barrierefrei Bauen heißt menschen- und zukunftsgerechtes Bauen. Im Hinblick auf die rund zehn 
Millionen BundesbürgerInnen, die aus unterschiedlichen Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind, sowie den deutlich wachsenden Anteil älterer und behinderter MitbürgerInnen ist barrierefreies  
Planen und Bauen gesellschaftspolitisch geboten und volkswirtschaftlich vernünftig. Eine konse
quente Verwirklichung des Prinzips „Barrierefrei“ ermöglicht die uneingeschränkte Teilhabe aller 
Menschen an einer sozialen und gebauten Umwelt.

Barrierefreies Bauen muss etwas Selbstverständliches sein, eine allen Personengruppen 
zugute kommende, menschengerechte Gestaltung unserer Umwelt.

Mit der vorliegenden Überarbeitung der Broschüre soll diesem Ziel Nachdruck verliehen werden. 
Die Inhalte sollten allen GebäudenutzerInnen helfen, egal ob alt oder jung, dauerhaft oder vorüber-
gehend eingeschränkt oder nicht, groß oder klein, dick oder dünn, mit oder ohne Kinderwagen, mit 
oder ohne Brille, mit oder ohne Gips, Gehilfen, Rollator und Rollstuhl, kurzum allen Menschen mit 
ihren jeweiligen Besonderheiten.

Die Broschüre basiert auf den Anforderungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), den DIN-
Vorschriften und Literaturauswertungen (siehe Kapitel „Grundlagen“). Wesentliche Ergänzungen 
aber sind die langjährigen Erkenntnisse des Fachbereiches Gebäudemanagement und der Beauftragten 
für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover in Fragen der konkreten baulichen 
Anforderungen und Umsetzungen. Im Fachbereich Gebäudemanagement wird von zentraler Stelle 
seit 1976 ein Bauprogramm zur nachträglichen barrierefreien Gestaltung vorhandener städtischer 
Gebäude koordiniert. Dabei konnten konkrete Anregungen von Menschen mit ​Behinderung aufge-
nommen werden. Hinzu kommt eine 
Vielzahl eigener Erfahrungen, die im Ge-
bäudemanagement bei der Durchführung 
derartiger Baumaßnahmen gemacht wor-
den sind. So sind über einen sehr langen 
Zeitraum detaillierte und praxisbezogene 
Planungs- und Ausführungshinweise für 
den öffentlichen Hochbau der Landes-
hauptstadt Hannover zusammengetragen 
und zu Standards erklärt worden.

Die Notwendigkeit barrierefreier Gestaltung ist wie folgt gesetzlich verankert:

-- Grundgesetz (15. November 1994)
Die zeitgemäßen gesellschaftlichen Bestrebungen zur Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung kommen im Diskriminierungsverbot zum Ausdruck: 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Art.3 Abs.3 Satz 2).

-- Behindertengleichstellungsgesetz (BGG vom 27. April 2002)
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen..., wenn sie für behinderte Men-
schen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ (§4 BGG).

-- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG vom 14. August 2006)
Das Gesetz konkretisiert und verbietet als „Antidiskriminierungsgesetz“ die Be-
nachteiligung von Menschen mit Behinderung.

-- UN-Behindertenrechtskonvention (BRK, Ratifizierung im Bundestag, Nov. 2008)
Nach Artikel 30 haben Menschen mit Behinderung das Recht, gleichberechtigt mit 
anderen am kulturellen Leben teilzunehmen. Auch hier stellt sich die Frage, wie 
im BGG, ab welcher Andersbehandlung gegen das Gleichberechtigungsgebot ver-
stoßen wird.

-- Niedersächsisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (NBGG 2008)
In Anlehnung an das BGG wurde für das Land Niedersachsen das NBGG erlassen, 
das besonders die Herstellung barrierefrei gestalteter Lebensbereiche hervorhebt.



Hinzu kommen verschiedene internationale Übereinkommen, regionalpolitische 
Absichtserklärungen und Aufträge (Ratsbeschluss der Landeshauptstadt Hannover 
und Beitritt zur Deklaration von Barcelona, Mai 2005) sowie Erkenntnisse aus dem 
demographischen Wandel. 

In einem frühen Runderlass des Niedersächsischen Sozialministers wird zur strikten 
Einhaltung der entsprechenden Paragraphen in der Niedersächsischen Bauordnung 
ausgeführt, dass 

„... einfallsreichen Entwurfsverfassern es nicht schwer fallen sollte, Lösungen 
zu finden, die ohne höheren Kostenaufwand bewirken, dass behinderten Mit-
bürgern der Weg aus der gesellschaftlichen Isolierung im wahrsten Sinne des 
Wortes geebnet wird.“

Es ist sicher, dass bereits mit Planungsbeginn entwickeltes barrierefreies Bauen andere und 
bessere Lösungen hervorbringt als nachträgliche Verbesserungsversuche an ursprünglich 
nicht entsprechend konzipierten Projekten.

Barrierefreie Planung bedeutet auch, Hindernisse, die eine „Ungleichbehandlung“ 
verursachen könnten, erst gar nicht entstehen zu lassen.

Diese Broschüre darf Planende oder Bauausführende nicht dazu verleiten, hier vorgeschlagene 
bauliche Maßnahmen unkritisch „kopieren“ zu wollen. Die jeweilige bauliche Situation (Neu-
bau, Umbau, Sanierung, Nutzungsänderung, Anmietung), die Art der Nutzung des Gebäudes, 
die individuellen Erfahrungen der Beteiligten (NutzerInnen, PlanerInnen, HerstellerInnen, 
EntscheiderInnen), die Verschiedenheit der Behinderungen selbst und sogar der jeweilige 
Forschungs- und Entwicklungsstand sowie die gesellschaftlichen Anschauungen und Ziele 
machen es erforderlich, sich ständig aktuell zu informieren.

Die vorliegende Broschüre soll eine Anregung und Hilfe dazu sein. Sie ist anzuwenden bei allen 
Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten, Sanierungen und Nutzungsänderungen im öffentlichen 
Bereich sowie sinngemäß auch bei der Bauunterhaltung.

Einführung8



Die mit	    gekennzeichneten Texte und die „Anforderungen“ stellen den Standard der 
Landeshauptstadt Hannover dar. Sie entsprechen den aktuellen Normen und haben ein 
Niveau erreicht, das den Erwartungen aller NutzerInnen öffentlicher Gebäude nachkommt, 
wirtschaftlich vertretbar ist und von zeitgemäß denkenden BauherrenInnen und PlanerInnen 
zum nachhaltigen Vorteil des Vorhabens angestrebt wird. 

Die mit (früher ...) ergänzten Maße zeigen Anforderungen älterer Normen. Dies kann hilfreich 
sein bei der Beurteilung von Situationen im Baubestand.

Der Fragenkatalog im Anhang versucht, aus Sicht betroffener NutzerInnen Fragen zu stellen 
um damit „barrierefreie“ Planungsgedanken anzuregen.

Einführung 9

Es sei noch einmal verdeutlicht:
Barrierefrei zu bauen ist nicht nur eine rechtliche
Forderung, sondern auch ein zeitgemäßer
gesellschaftlicher Anspruch an die Architektur.

Dirk Machan
Ansprechpartner

FB Gebäudemanagement

Andrea Hammann
Beauftragte für 

Menschen mit Behinderung

Heinz Splittgerber
FB Gebäudemanagement



Hier sind Neubauten aufgeführt, die so gestaltet sein 
müssen, dass sie
- behinderte Menschen, besonders
- RollstuhlfahrerInnen, sowie 
- alte Menschen und 
- Personen mit Kleinkindern
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend besuchen und
benutzen können:

1. Büro- und Verwaltungsgebäude, Gerichte, soweit 
sie für den Publikumsverkehr bestimmt sind.

2. Schalter und Abfertigungsanlagen der Verkehrs- 
und Versorgungsbetriebe sowie der Banken und 
Sparkassen.

3. Theater, Museen, öffentliche Bibliotheken, Freizeit- 
heime, Gemeinschaftshäuser, Versammlungsstätten 
und Anlagen für Gottesdienst.

4. Verkaufsstätten.

5. Schulen, Hochschulen und sonstige vergleichbare 
Ausbildungsstätten.

6. Krankenanstalten, Praxisräume der Heilberufe und 
Kureinrichtungen.

7. Tagesstätten und Heime für Behinderte, alte Men-
schen oder Kinder. 

8. Altenwohnungen, in Gebäuden mit nicht mehr als 
zwei Vollgeschossen jedoch nur Altenwohnungen im 
Erdgeschoss.

9. Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen, soweit sie für 
die Allgemeinheit bestimmt sind.

10. Campingplätze mit mehr als 200 Standplätzen.

11. Geschosse mit Aufenthaltsräumen, die nicht Wohnzwecken 
dienen und insgesamt mehr als 500 Quadratmeter Nutzfläche 
haben.

12. Öffentliche Bedürfnisanstalten.

13. Stellplätze oder Garagen für Anlagen nach 1 bis 11 sowie 
Parkhäuser. Eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Einstell-
plätzen oder Standplätzen muss für Behinderte hergerichtet und 
gekennzeichnet sein.

Außerdem ist zu berücksichtigen: 
Niedersächsische Bauordnung	 § 36	Aufzugsanlagen
	 § 45	Toilettenräume und Bäder
Gaststättengesetz	 § 4	 Versagungen

Anmerkungen:
Weil hiervon nur Neu-, größere Umbauten und Nutzungsände-
rungen betroffen sind, hatte der Rat der Landeshauptstadt Han-
nover bereits 1976 beschlossen, alle vorhandenen städtischen 
Gebäude (außer Schulen, sie werden im Rahmen der Sanie-
rungsprogramme berücksichtigt) nachträglich barrierefrei zu ge-
stalten. Dazu ist ein Mehrjahresprogramm aufgelegt worden, das 
inzwischen weitgehend umgesetzt ist.

Für den Wohnungsbau und den privaten Bereich können die 
hier enthaltenen Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise 
situationsabhängig als Orientierung dienen. Allerdings müssen 
dann die besonderen Regelungen für Wohngebäude und soweit 
vorhanden, die persönlichen Belange der NutzerInnen vorrangig 
einbezogen werden.

Zum Zeitpunkt dieser Bearbeitung lag ein Entwurf zur Novellie-
rung der NBauO vor. Die neuen Inhalte zeigen bisher lediglich 
ordnende Anpassungen und redaktionelle Klarstellungen. 

Bei allen Neu-, Umbauten und Nutzungsänderungen müssen die Belange von Menschen mit Behinderung 
berücksichtigt werden. Grundlage dafür ist die Niedersächsische Bauordnung (NBauO), erstmalig in der 
Fassung von 1973.

Nach § 1 NBauO, Abs. 2, müssen bauliche Anlagen den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse entsprechen. Dazu gehört nach Satz 2 auch die Rücksicht auf Behinderte, alte 
Menschen, Kinder und Personen mit Kleinkindern. 

Niedersächsische Bauordnung – NBauO, Ausgabe 200310

Niedersächsische Bauordnung
NBauO, Ausgabe 2003

§ 48 NBauO – „Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit bestimmter 
baulicher Anlagen“ – konkretisiert die Anforderungen. 
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Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Anforderungen, die ausgeführt werden müssen:

Grundlagen: 
-- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 10. Februar 

2003 mit Aktualisierungen

-- Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauord-
nung (DVNBauO) vom 11. März 1987 (Nds. GVBL S. 29) mit 
Aktualisierungen

-- Technische Baubestimmungen
Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit vom 14. Juli 2003

DIN 18024, Teil 1
Barrierefreies Bauen 
Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und 		
Grünanlagen sowie Spielplätze
Januar 1998

DIN 18024, Teil 2
Barrierefreies Bauen 
Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten
November 1996

DIN 18040, Teil 1*
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen
Öffentlich zugängliche Gebäude
Oktober 2010

Niedersächsische Versammlungsstättenverordnung
NVStättVO vom 8. November 2004
mit Aktualisierungen 

Empfehlungen, die beachtet werden sollten:

Grundlagen:
-- Die vorgenannten Anforderungen. 

Außerdem: 
Katalog der Schwerpunkte bei der Beseitigung bauli-
cher und technischer Hindernisse.
Bundesminister für Verkehr, Raumordnung, Bauwesen  
und Städtebau 1970 (Nds. MBL 16 /1974, Seite 702)

DIN EN 81-70, September 2005
Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließ-
lich Personen mit Behinderungen, 
TRA 200	 Technische Regeln für Aufzüge
TRA 1300	 Vereinfachte Personenaufzüge

DIN 32975 
Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen 
Raum zur barrierefreien Nutzung
Dezember 2009

VDI 3818
Öffentliche Sanitärräume

VDI 6000 
Ausstattung von und mit Sanitärräumen
Blatt 2 Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
Blatt 3 Versammlungsstätten und Versammlungsräume
Blatt 5 Seniorenwohnungen, -heime 
Blatt 6 Schulen
VDI 6008
Barrierefreie und behindertengerechte Lebensräume

Hinweise, die zusätzliche Verbesserungen
bringen können:

Grundlagen:
-- Die vorgenannten Empfehlungen.

Außerdem:
DIN 18040, Teil 2
Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen
Wohnungen
September 2011

E DIN 18030 Juli 2002 sowie Januar 2006

Hinweise zur Darstellung:
Die Textteile der Broschüre sind 3-spaltig und nennen Einzel-
maßnahmen aus folgenden Grundlagen

Anmerkungen:
* Zum Zeitpunkt dieser Bearbeitung ist die neue DIN 18040, 
Teil 1, Oktober 2010, erschienen. Ob, wann und wie auch diese 
neue Norm als Technische Baubestimmung (TB) im Sinne der 
Bauordnung eingeführt wird, ist noch offen.

Das novellierte Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (Nds. 
GVBL. vom 07.06.2011, Seite 135) ist zum 1. Oktober 2011 
in Kraft getreten. Danach sind Änderungen am Kulturdenkmal 
zu genehmigen, wenn ein öffentliches Interesse zur barriere-
freien Anpassung vorliegt und dieses dem Interesse an der 
Erhaltung des Denkmals überwiegt (§ 7 Abs. 2 Nr. 2c). Eine 
Gesamtabwägung hat in jedem Einzelfall durch die Denkmal-
schutzbehörden zu erfolgen.
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1. Pkw-Stellplätze

An allen baulichen Anlagen, die nach der NBauO barrierefrei 
zugänglich sein müssen, sind besondere PKW-Stellplätze für 
Menschen mit Behinderung bedarfsgerecht zuzuordnen und 
zu reservieren.
Erforderlich ist mindestens ein PKW-Stellplatz, 

besser mindestens zwei PKW-Stellplätze, 
in der Regel 1 bis 3 % der allgemein erforderlichen
PKW-Stellplätze,

besser: 5 %.
Die Gesamtzahl ist fallabhängig zu ermitteln.

Zu berücksichtigen und auszuweisen sind zusätzlich
PKW-Stellplätze für Personen mit Kinderwagen.

Die Stellplätze müssen stufenlos auf kürzestem Weg erreich-
bar und durch Beschilderung kenntlich gemacht, beziehungs-
weise zusätzlich markiert sein.

Um bei Bedarf Hilfe leisten zu können, soll-
ten die besonderen PKW-Stellplätze möglichst 
an belebten Stellen wie Hauseingängen, Auf-
zügen oder Fußgängerüberwegen ausgewiesen 
werden.

Die Straßenverkehrsordnung § 41 ist zu beachten:
Verkehrszeichen Nr. 314 (Parkplatz)

mit Zusatz 1044-10 (Behindertensymbol)
Zusätzliche Markierungen (Behindertensymbol) 
erfolgen in weißer Farbe direkt auf dem Stell-
platz.

Die barrierefreien PKW–Stellplätze sind 750 cm lang (500 + 
250 cm Bewegungsfläche) und 350 cm breit (200 + 150 cm 
Bewegungsfläche).

Damit das Umsteigen vom Fahrer-, beziehungsweise 
Beifahrersitz in den Rollstuhl gefahrlos möglich ist, 
darf die dafür erforderliche Bewegungsfläche nicht in 
Verkehrsflächen ragen.

Winklig zur Fahrbahn (nebeneinander) ange-
ordnete PKW-Stellplätze sind wegen des ein-
facheren Ein- und Ausparkens den längsorien-
tierten (hintereinander) vorzuziehen.

In unmittelbarer Nähe neben den PKW–Stellplätzen ist eine 
Bordsteinabsenkung auf 3 cm Höhe anzulegen

und farblich zu markieren (kontrastreich, vorzugswei-
se weiß oder gelb).
Sofern der Bordstein nicht als Leitlinie für Menschen 
mit Sehbehinderungen (Taststock) dienen muss, sollte 
eine Nullabsenkung erfolgen.

Es ist zu prüfen, ob für Fahrzeuge der Beförderungs-
dienste (beziehungsweise Taxen) besondere Halteflä-
chen vorzusehen sind;

Fahrzeughöhen beachten 
(große Transporter cirka 280 cm).

Die Oberflächen der Verkehrswege und Stellplätze 
müssen von RollstuhlnutzerInnen leicht befahrbar sein. 
Grobes Kopfsteinpflaster oder Rasen-Gittersteine mit 
breiten Fugen sind ungeeignet (siehe Kapitel „Außen-
anlagen“).

Nach Möglichkeit sind diese besonderen PKW-
Stellplätze überdacht zu gestalten.
Die Verkehrssicherungspflicht und der Winter- 
dienst sind zu bedenken.

Die besonderen PKW-Stellplätze in Parkhäu-
sern müssen 
-- unmittelbar den Aufzügen zugeordnet 

werden und
-- gut belichtet und gekennzeichnet sein.

Die Parkhäuser müssen ferner
-- über ebene (schwellenlose) Wege verfügen,
-- leichtgängige oder automatisierte Türen 

haben,
-- einfache, klare Orientierungen bieten,
-- Hinweise groß und kontrastreich zeigen und
-- die Bedienung von Parkschein- sowie 

Schrankenautomaten ermöglichen.

	
Weitere Notizen:
Für die Anordnung der PKW-Stellplätze im Straßenbereich 
sowie für die Erteilung der Parkausweise ist der Fachbereich 
Recht und Ordnung zuständig.

Die bauliche Durchführung im öffentlichen Verkehrsraum ob-
liegt dem Fachbereich Tiefbau (gegebenenfalls Fachbereich 
Umwelt und Stadtgrün).

Neues Rathaus
barrierefreier Seiteneingang 
mit Sonderparkplatz und Hinweis

Bemerode, Bürgeramt
Behindertenparkplatz mit KennzeichnungAnforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Dem Gebäudezugang ist besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen, weil sich hier Besucher
Innen einen ersten Eindruck verschaffen und 
BauherrInnen zum Ausdruck bringen, wie sie 
BesucherInnen empfangen
(Orientierung, Service, Selbständigkeit). 

Ein Eingang des Gebäudes,
bei Neubauten und Sanierungen der Haupteingang,

muss stufen- und schwellenlos erreichbar sein und ist zusätz-
lich durch Beschilderung kenntlich zu machen:

Bildzeichen DIN 30600 verwenden (siehe Anhang),
ebenso Nebeneingänge und Fluchtwege.

Eingangsbereich möglichst überdacht gestalten.
Engmaschige Rosten verwenden (30 x 10 mm) 
und feste, rollstuhlgeeignete Schmutzfang-
matten einsetzen.
Weiche Teppichböden sind ungeeignet.

Bei der Suche nach baulichen Lösungen zur Über-
windung von Höhenunterschieden sind unbedingt 
folgende Prioritäten einzuhalten. Die jeweils nach-
folgende Ziffer gilt, wenn die davorliegende aus 
konstruktiven Gründen unmöglich ist:
1. Höhendifferenz planerisch vermeiden
2. Geländeangleichungen
3. Rampen
4. Personenaufzüge 

Können Zugänge aus konstruktiven Gründen nicht ebenerdig 
angelegt werden – wenn Höhenunterschiede zwangsläufig 
und unvermeidbar sind – sind Rampen zulässig.

Bei geringfügigen Höhenunterschieden (ein bis zwei 
Stufen) und ausreichendem Platz sollte durch groß-
flächiges Angleichen des Geländes (bis 4 % Neigung, 
Quergefälle max. 2%) ein separates Rampenbauwerk 
(mit Gründung, Bordkanten, Podesten und Handläufen) 
vermieden werden.

Der Rampenanfang soll in unmittelbarer Nähe neben 
der Eingangstreppe am Haupteingang liegen.

Rampenläufe müssen griffige Oberflächen haben,
zum Beispiel Waschbeton, Gussasphalt mit 
Quarzsandstreuung. Rampen aus Gitterrosten 
sollen nur ausgeführt werden, wenn dies aus 
besonderen Gründen unvermeidbar ist
(Raster 30 x 10 mm, rutschhemmend R11).

Beidseitig müssen 10 cm hohe Radabweiser vorhanden sein.
Rampen (und Treppen) sind ausreichend zu beleuchten,

überdacht anzulegen oder zu beheizen, Winter- 
dienst beachten (Verkehrssicherungspflicht).

Das Gefälle der Rampen darf nicht mehr als 6 % betragen.
Steilere Rampen (auch bei kürzeren Strecken) wider-
sprechen der NBauO und sind somit unzulässig. Es 
steigt das Sturzrisiko, weil viele RollstuhlfahrerInnen 
aufgrund ihrer Behinderung nur bedingt in der Lage 
sind, das Gleichgewicht zu halten. Zudem besteht 
ein Risiko für Verantwortliche, bei Unfällen haftungs-
rechtlich belangt zu werden.

Nach Möglichkeit sind flachere Rampen mit weniger 
als 6 % Gefälle anzustreben.

Berechnungen:
Neigung = 6 %	 = 6 cm Höhe auf 1 m Länge 
	 = 1 m Höhe auf 16,70 m Länge
	 (zuzüglich Zwischenpodeste alle 6 m)

					   
	
30 cm 	          	   
  6			 

Die lichte Breite (zwischen Radabweiser, beziehungsweise 
Handlauf) muss mindestens 120 cm betragen,

bei Gegenverkehr 150 cm,
besser: 180 cm bei Begegnung von Rollstühlen.

2. Zugang / Rampen

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
Hannover Mitte, Leinstraße
Bordsteinabsenkung

= 5 m 

Stadtbibliothek Kleefeld
Außenrampe zum Haupteingang

(jeweils vorhandene Höhe) (erforderliche 
Rampenlänge)(Prozent max. Steigerung)

Beispielrechnung:
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Bei Rampenlängen von mehr als 6 m sind waagerechte 
Zwischenpodeste von mindestens 150 cm (früher 120 cm) 
Länge erforderlich.
Ausreichend große waagerechte Podeste von mindestens  
150 x 150 cm (früher 120 x 120 cm) sind außerdem am 
Anfang und Ende der Rampe anzuordnen

und als Aufmerksamkeitsfeld auszubilden,
durch andere Farbigkeit und Oberflächenstruktur.

Beidseitig sind Handläufe in 85 bis 90 cm (früher 80 cm) Höhe
anzulegen und nach unten, beziehungsweise zur Wandseite 
abzurunden,

besser: 30 cm über Anfang und Ende des Rampen-
laufes abgerundet weiterführen.

In Verkehrsflächen mündende Handläufe sollen sich 
am Anfang und Ende kontrastreich von der Umgebung 
absetzen. Sie müssen gegebenenfalls farbig markiert 
werden. 

In die Lauffläche der Rampe ragende Pfosten 
oder Befestigungsteile sind unzulässig.

Werden mehrläufige Rampen zurückgeführt, sollte ein 
Rampenauge von mindestens 50 cm angelegt und 
die Podestbreite um 30 cm verlängert werden, damit 
RollstuhlfahrerInnen in diesem Teil eine bequemere 
Fahrlinie erhalten.

Gebogene Rampen sind ungünstig, weil da-
rauf die Fahrt mit dem Rollstuhl ständig korri-
giert werden muss.

In größeren Einrichtungen und Gebäuden sollten 
für Menschen mit Sehbehinderung Leitsysteme (Bo-
denindikatoren) mindestens auf den Hauptwegen 
und zu zentralen Punkten, wie Eingang, Info-Service, 
Treppen, Aufzug und WC eingesetzt werden. Dazu ge-
hört im Eingangsbereich ein taktiler Gebäudeplan zur 
Orientierung.

Hannover Congress Centrum
flache Rampe auf die Terrasse

Schule in der Steinbreite
Rampe zur Bühne

Pestalozzi-Grundschule
Rampe im Flur

IGS Roderbruch
Rampe im Forum

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Bauverwaltungsgebäude 
Innenrampe
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Die Eingangstür muss eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 90 cm, bei nicht selbständig funktionierenden 
Türen von höchstens 110 cm aufweisen,

geeignet: Rohbaurichtmaß 113,5 cm.
Es sind nur Drehflügel- oder Schiebetüren vorzu

sehen.
Drehflügeltüren möglichst nur bei Durchgangs
verkehr in Aufschlagsrichtung.
Türen sollten durchsichtig und bis zu einer 
Höhe von cirka 35 cm ganzflächig stoßfest aus-
geführt sein.

Glastüren bestehen aus durchsichtigem, entspie-
gelten Sicherheitsglas, sind gut erkennbar (kontrast-
reich) gestaltet und tragen zum Durchlaufschutz helle 
und dunkle Markierungen. 

Untere Türanschläge und Schwellen sind unzulässig, unver-
meidbare Schwellen und Niveau-Unterschiede dürfen maximal 
2 cm betragen.

Schwellen sind möglichst anzuschrägen oder 
abzurunden.
Roste sollten engmaschig (30 x 10 mm) und 
bündig eingelegt sein. 

Bürstenartige oder weiche Fußmatten sind 
ungeeignet.

Hauseingangstüren sind mit automatischen Türantrieben aus
zustatten. 

Dabei können sich Anforderungen an die technischen 
Auslegung ergeben:

-- vollautomatischer Sensor
-- alternativ: Taster in 85 cm Höhe,
-- Erkennbarkeit und Erreichbarkeit des Elt- 

Drückers (Flächentaster, Rollstuhl-Stellfläche), 
mit Behindertensymbol kennzeichnen,

-- Türaufschlagrichtung und Geschwindigkeit,
-- Öffnungsdauer und Schließgeschwindigkeit,
-- Beanspruchung bei nichtautomatischer 

Betätigung,
-- Windzugerscheinungen im Eingangsbereich.

Windfänge müssen ausreichend große Bewegungsflächen 
haben, gegebenenfalls mit automatischer Schließzeitenver-
zögerung der Türen.
Bewegungs- und Verkehrsflächen in Räumen und Fluren 
müssen mindestens 150 cm (früher 140 cm) breit sein.

Innerhalb von Gebäuden kann auf automa-
tische Türanlagen verzichtet werden, wenn die 
Türen leichtgängig sind (ohne besonderen Kraft
aufwand bis 25N Bedienkraft) und ausreichende 
Bewegungsflächen von 150 x 150 cm zum 
Öffnen oder Schließen der Tür vorhanden sind.
Brand-/Rauchschutztüren sollten mit Feststell
anlagen in „Offenhaltung“ über Rauchmelder 
gesteuert werden.

3. Türen

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

automatische Türanlage mit Windfang



Die lichte Durchgangsbreite der Türen innerhalb des Gebäu-
des beträgt mindestens 90 cm (früher 85 cm), 

geeignet: Rohbaurichtmaß 101 cm.
Die lichte Durchgangshöhe beträgt mindestens 205 cm,

besser: 210 cm, in Schulen immer mindestens 
210 cm.

Vor und seitlich von Drehflügeltüren muss genügend Be-
wegungsfläche gesichert sein (vor der Tür 150 x 150 cm, 
hinter der Tür 120 x 150 cm).
Zur besseren Erreichbarkeit des Türgriffs muss der Freiraum 
neben der Tür mindestens 50 cm breit sein (bei Schiebetüren 
beidseitig) 

und die Türlaibung nicht tiefer als rund 25 cm.
Drehgriffe (Knäufe) sind ungeeignet.

An Türen, die von RollstuhlfahrerInnen auch 
geschlossen werden müssen, ist eine waagerechte 
Griffstange (Anbauhöhe cirka 85 cm) zum Zuziehen 
der Tür erforderlich.

Zarge, Flügel und Beschlag sollen sich kont-
rastreich vom Untergrund absetzen.

Obwohl die (mittlere) Höhe von Bedienelementen wie 
Schalter, Taster und Türklinken usw. grundsätzlich auf 
85 cm vorgesehen ist, kann die Türklinkenhöhe noch 
auf dem Normmaß von 105 cm verbleiben bis die Zar-
gen- beziehungsweise Türblatthersteller ein Normmaß 
von 85 cm standardmäßig anbieten.

Ausnahme: In barrierefreien Toiletten oder behinder-
ten- und seniorenspezifischen Einrichtungen (wie Hei-
men, Tagesstätten für alte Menschen, Bürgerhäusern 
o.ä.) ist durchgängig eine Türklinkenhöhe von 85 cm 
anzustreben.
Bei Sanierungen oder Teilerneuerungen von Türen ist 
die überwiegend verbleibende Türklinkenhöhe maß-
geblich, damit im Gebäude ein einheitliches Höhen-
maß vorzufinden ist.

Weitere Notizen:
Beschriftungen für Büroschilder und andere Hinweise (Weg-

weiser, Übersichten, Orientierungshilfen) müssen gut lesbar, 
kontrastreich, immer in Klarschrift (z.B. Arial, Helvetica) und 
fühlbar (eventuell mit Brailleschrift) gestaltet sein.
Die Montagehöhe für Schilder beträgt cirka 130 cm.
Wichtigste Informationen (meist Zimmernummer und Name) 
in einer Schriftgröße von mindestens 1,5 cm, besser 2,5 cm.
Hinweise direkt auf dem Türblatt sind ungeeignet.
„Barrierefreie“ Informations- und Leitsysteme einsetzen.

Türen16

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Bauverwaltungsgebäude
flache Anrampung zum Haupteingang 
mit automatischer Türanlage
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4. Rufanlagen an Zugängen

Wenn bei Bestandsbauten als Not- oder Übergangs-
lösung aus bautechnischen Gründen kein selbständiger 
Zugang für Menschen mit Behinderung erreicht werden 
kann, muss eine Rufanlage installiert werden. Sie soll

-- am Gebäudehaupteingang angebracht sein,
-- mit Bildzeichen DIN 30600 versehen sein,
-- als Klingel- oder Gegensprechanlage funk-

tionieren,
-- einen Flächentaster mit Beleuchtung und 

Signalgeber haben oder
-- über einen Tastschalter mit Druckpunkt 

verfügen,
-- eine Auslösebestätigung geben 

(Rückmeldung),
-- keine Sensortaste haben (ungeeignet).

Sofern der Gebäudeeingang von der Empfangsstelle 
ständig eingesehen wird und unmittelbar reagiert 
werden kann, kann eine einfache Klingelanlage aus-
reichend sein,

sonst ist eine Gegensprechanlage notwendig.
Das Gegensprechanlagengerät ist möglichst 20 cm 

von der Wand vorstehend oder freistehend auf einer 
Säule und 

-- seitlich anfahrbar,
-- kontrastreich zum Hintergrund,
-- in geschützter Lage,
-- nicht unmittelbar im Verkehrsbereich 

aufzustellen.

Sprechstellen in 120 cm Höhe und Bedienungsteile 
in 85 cm. Bei der Ausstattung ist zu achten auf

-- gute Sprachverständlichkeit 
(gegebenenfalls digital),

-- optische Sprechaufforderung,
-- Sprechwechselsteuerung von der Empfangs-

stelle, damit Menschen mit Behinderung 
nicht ständig die Sprechtaste bedienen 
müssen,

-- optischen und/oder akustischen, umschalt-
baren Signalgeber an der Empfangsstelle,

-- eine ständig besetzte Empfangsstelle.
In besonderen Fällen können auch Videoüberwa-
chungsgeräte in Betracht kommen (datenschutzrecht-
liche Hinweise beachten).

Weitere Notizen:
Durchführungszuständigkeit im Bereich der Landeshauptstadt 
Hannover: Fachbereich Zentrale Dienste, Informations- und 
Kommunikationssysteme.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Künstlerhaus
Rufanlage mit Behindertensymbol



5. Aufzüge
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Liegen Gebäudeteile, die für Menschen mit Behinderung er-
reichbar sein müssen, in Ober- oder Untergeschossen, die 
durch Rampen nicht erschlossen werden können, müssen die 
Gebäude Aufzüge haben.
Mindestens ein Aufzug (behindertengerechter Personenauf-
zug) muss stufenlos erreichbar sein.

Alle weiteren Aufzüge sollten stufenlos erreichbar 
sein.

Dies wird erreicht, wenn die Eingangshalle auf 
gleicher Ebene wie die Verkehrsfläche liegt.

Grundsätzlich müssen alle mehrgeschossigen öffent-
lichen Gebäude für Menschen mit Behinderung in allen 
Etagen ohne fremde Hilfe zugänglich sein.

Auch Zwischengeschosse und Geschossversprünge 
müssen erreicht werden.

Vor den Aufzugtüren ist eine Bewegungsfläche,
die nicht im Durchgangsbereich liegen sollte,

von mindestens 150 x 150 cm (früher 140 x 140 cm) vorzu
sehen. Bei Überlagerung mit Verkehrswegen zusätzlich 90 cm 
Bewegungsfläche.
Abstand von abwärts führenden Treppen mindestens 300 cm.

Bei rechtwinkliger Zufahrt ist es günstiger, eine Bewe
gungsfläche von 170 cm Breite und 150 cm (früher 
140 cm) Tiefe anzulegen.

Zusätzlich sollte eine 100 cm breite Schutzfläche 
zu Vorderkanten von Treppen vorhanden sein.

Aufzugskabinen sind wie folgt zu bemessen:
Lichte Breite mindestens 110 cm;

besser: 140 cm (Wendemöglichkeit).
Lichte Breite 140 cm in Gebäuden mit großer Besucherzahl.
Lichte Tiefe mindestens 140 cm;

110 x 140 cm entspricht der Grundfläche für 
einen Rollstuhlstellplatz plus einer Begleitperson.

Lichte Tiefe 200 cm in Gebäuden mit großer Besucherzahl.

Lichte Türbreite mindestens 90 cm (früher 80 cm).
In Gebäuden mit großer Besucherzahl ist mindestens 
ein Aufzug mit einer lichten Türbreite von 110 cm vor-
zusehen.
Es sind nur Schiebe- und Teleskoptüren zu verwenden.

Kabinenabmessungen unter 110 x 140 cm 
sind unzulässig, außerdem ungeeignet weil 
Begleitpersonen nicht mitfahren können.

Aufzüge mit Übereck-Türen sind zu vermeiden. 
Sind derartige Sonderkonstruktionen (in Bestands
situationen) unvermeidbar, soll die Kabine 170 x 170 cm 
groß sein, so dass auch mit E-Rollstühlen entspre-
chend gewendet werden kann und noch Platz für 
Begleitpersonen vorhanden ist. 
Die Türen sollen in diesen Fällen 110 cm breit sein, 
damit problemlos ein- und ausgefahren werden kann.

Das Mindestmaß für Bewegungsflächen von 
150 x 150 cm ist für Übereck-Aufzüge in der 
Regel nicht ausreichend.

Die Aufzugskabinen müssen mit Haltegriffen ausgestattet 
werden,

Griffhöhe 85 cm, Griffstange möglichst umlaufend, 
4 cm Durchmesser, 6 cm Wandabstand.

Ein Klappsitz (H/B/T: 50 x 50 x 40 cm, Trag-
kraft 120 kg) sollte vorhanden sein (ab zwei 
Etagen).

		
Die Bedienungselemente sollten an der Seitenwand mittig 
und waagerecht angeordnet werden (sie können dem kopf-
seitigen Standardtableau zugeschaltet sein). Höhe der Be-
fehlsgeber-Mittellinie: 90 bis 110 cm,

bevorzugt: 90 cm.
Das Druckknopftableau sollte 5 x 5 cm 

(oder 5 cm Durchmesser) große Tasten mit 
kontrastreicher Klarschrift, fühlbar (reliefartig), 
gegebenenfalls ergänzt durch Blindenschrift, 
und durch kontrastreiche Gestaltung der Sym-
bole und Taster vom Untergrund abgesetzt sein. 
Kleine knopfartige Taster sind ungeeignet.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Neues Rathaus
Personenaufzug im Gartensaal
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Aufzüge müssen mit akustischen Stockwerks- 
und Fahrtrichtungsansagen sowie optischen 
Anzeigen ausgestattet sein, über einen Notruf 
oder ein Telefon mit zusätzlicher optischer 
Rückmeldung verfügen und

(sofern kein Durchfahrer) gegenüber der Tür einen 
großflächigen Spiegel zur Orientierung beim Rück-
wärtsfahren haben (Sicherheitsglas, Anprallschutz).

Der äußere Ruftaster muss neben der Schachtlai-
bung möglichst im seitlichen Bewegungsradius von 
RollstuhlnutzerInnen liegen (bei Aufzügen mit großer 
Besucherzahl gegebenenfalls beidseitig).

Seitlicher Abstand zu Wandflächen mindestens 50 cm.
Ruftaster in der Türlaibung sind schlecht er-
reichbar.

Die Schlitzbreite zwischen Schacht- und Fahrkorb-
schwelle sollte technisch so eng wie möglich gehalten 
werden, maximal 2 cm breit.

Auf bündiges Einfahren in die Haltestellen ist 
zu achten.
Die Dauer der Türöffnung ist so zu bemessen, 
dass RollstuhlfahrerInnen ausreichend Zeit ha-
ben, auch noch nach aussteigenden Personen 
einzufahren. Die Dauer ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, zum Beispiel Objektart, 
Nutzungs- und Veranstaltungsart, Personenzahl, 
Aufzugsgröße, Bewegungs- und Verkehrsfläche.

Fahrkorb-, beziehungsweise Schachttüren müssen mit 
Sicherheitsphotozellen in 25 cm und 75 cm Höhe aus-
gestattet sein,

besser: umlaufend (Lichtgitter) und 
bei geringstem Gegendruck mit Stopp und Rücklauf 
reagieren.

 
Aufzugssonderkonstruktionen wie Behinder

ten-Senkrecht oder Treppen-Schrägaufzüge dür
fen in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere 
in großen öffentlichen Gebäuden und Ver-
sammlungsstätten, für BesucherInnen nicht 
eingesetzt werden, weil die Anlagen
-- ohne Anmeldung nicht selbständig 

benutzbar sind,
-- eine Freigabe und eingewiesene Hilfs- 

oder Aufsichtsperson erfordern 
(Schlüsselschaltung),

-- einen besonderen Bedienungsablauf 
verlangen,

-- über eine Totmannsteuerung gefahren 
werden müssen (ständiges Dauerdrücken 
eines Knopfes!),

-- eine entsprechende Motorik voraussetzen,
-- eine langwierige Beförderungsprozedur 

verursachen, 
-- Sicherheitsbedenken hervorrufen können 

(Arbeitssicherheit),
-- jeweils nur von einzelnen Personen 

nacheinander genutzt werden können,
-- nicht von Personen mit Kinderwagen oder 

Rollatoren benutzt werden dürfen,
-- als technisches Gerät regelmäßige Wartung 

erfordern,
-- am Ende der Betriebszeit erneuert werden 

müssen,
-- im Vergleich zur Rampe Energie 

verbrauchen,
-- Ausfälle und Störungen haben können, 

die unter Umständen nicht kurzfristig zu 
beheben sind und dann keine Alternative 
hinsichtlich der Zugänglichkeit des Gebäu-
des oder der Einrichtung vorhanden ist.

Insofern entsprechen derartige Behinderten-
aufzüge nicht dem heutigen Anspruch nach ei-
ner gleichberechtigten Benutzung ohne frem-
de Hilfe und Erschwernis.

Solange die bauliche Möglichkeit besteht, die Höhendifferenz 
durch Rampen zu überbrücken, sind diese immer Aufzügen 
vorzuziehen, auch wenn der bauliche Erstaufwand dafür 
deutlich höher ausfallen sollte. Die Folge- und Betriebskosten 
sind in jedem Fall geringer.

Es ist grundsätzlich so zu planen, dass eine barriere
freie Nutzung des Gebäudes ohne Sonderaufzüge 
möglich ist, andernfalls sind Personenaufzüge einzu-
setzen, auch bei Höhenunterschieden, die geringer 
sind als ein Geschoss. 	

IGS Roderbruch
Aufzug mit Tableau, Klappsitz und Spiegel



6. Treppen
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Treppen müssen möglichst gradläufig sein.
Ein Steigungsverhältnis zwischen 14,5 zu 34 cm bis 16 
zu 30 cm ist zweckmäßig, vorzugsweise 17 zu 29 cm 
bei Geschosstreppen.

Das Treppenauge sollte möglichst eng gehalten 
werden.

Ab 18 Steigungen ist ein Zwischenpodest erforderlich,
besser: ab 15 Steigungen.

Die Stufen sind mit griffiger Oberfläche auszuführen und
sollten an den freien Seiten eine Aufkantung 
haben.

Vorkragende Trittstufen und offene oder unterschneidende 
Setzstufen sind zu vermeiden.

Eine Unterschneidung bis 2 cm wird toleriert.

Treppenan- und -austritt sind mit Aufmerksamkeitsfeldern 
zu versehen. Mindestens die Antritts- und Austrittsstufen, in 
Treppenhäusern alle Stufen, sind in Ansicht und Draufsicht 
kontrastierend über die gesamte Breite der Stufe zu markieren, 
zum Beispiel durch helle Kanten bei dunklem Bodenbelag 
(Kantenschutz mit andersfarbigen Einlagen).
Markierungsstreifen sind 4 bis 5 cm breit.

Auf helle, blendfreie Aus- und Beleuchtung 
achten.

Treppen müssen beidseitig Handläufe haben.
Der Handlauf darf am Treppenauge nicht unterbrochen sein 
und 

soll Anfang und Ende des Treppenlaufs rechtzeitig er-
kennbar machen, zum Beispiel durch taktile Riffelung 
vor der ersten und letzten Stufe.
Er soll über Antritt und Austritt mindestens 30 cm,

besser: 40 cm,
waagerecht hinausführen.

Handlauf in 85 bis 90 cm Höhe (früher 80 cm),
günstiger sind zwei Läufe in 90 cm und 70 cm 
(beidseitig).

Handläufe müssen gut umfassbar sein,
geeignet ist ein runder Querschnitt mit einem Durch-
messer von 4 bis 5 cm, optimal ist der Durchmesser 
von 4,2 cm,
Wandabstand 6 cm, Befestigungen von unten.

Im Handlauf sollten tastbare Orientierungshinweise 
(z.B. Pyramidenschrift ergänzend auch in Blinden-, 
Brailleschrift) untergebracht werden, zum Beispiel 
Stockwerk, Dienststelle.

Handläufe müssen sich kontrastreich vom Unter- und Hinter-
grund absetzen.

Verkehrsflächen unter Treppenläufen und Durchgänge mit 
einer Kopfhöhe von weniger als 220 cm sind zu umschließen 
oder abzusichern, damit sie nicht unterlaufen werden können. 

Weitere Notizen:
Die Benutzbarkeit der Treppe darf zu keiner Zeit von Gegen-
ständen (wie abgestellten Waren, Möblierungen, Mülleimer, 
Kinderwagen, Fahrräder usw.) beeinträchtigt sein.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Humboldtschule
Treppenanlage mit Aufzug
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Öffentliche Gebäude müssen mit einer ausreichenden Anzahl 
barrierefreier WC-Anlagen ausgestattet sein,
das heißt mindestens ein barrierefreies WC je Sanitäranlage,

besser: geschlechtergetrennt.

Der barrierefreie WC-Platz ist bei Geschlechtertren-
nung vorrangig im Bereich der üblichen Damen- und 
Herren-WC-Anlagen einzuplanen und

wenn möglich direkt an den Vorraum anzu
schließen, damit kurze Wege entstehen und auch 
für Begleitpersonen eine vertretbare Situation 
erreicht werden kann.

In Heimen, Krankenanstalten, Versammlungs
stätten, großen Bürogebäuden, Schulen und 
dergleichen soll je Etage eine barrierefreie 
Toilettenanlage vorhanden sein.

Auf Etagen mit Versammlungsräumen oder Nut-
zungsangeboten mit längeren Aufenthalten (wie Warte
zonen, Besprechungsräume, Kantine u.ä.) sind immer 
barrierefreie WC-Anlagen notwendig.

Bei der Ermittlung der „ausreichenden“ An-
zahl barrierefreier Toiletten ist zu bedenken, 
dass gemäß NBauO ein größerer Benutzerkreis 
zu versorgen ist (Menschen mit Behinderung, 
RollstuhlfahrerInnen, alte Menschen, Personen 
mit Kleinkindern).
Auch sollte der Bauherr bei jedem Vorhaben 
prüfen, ob zur Beschäftigung von Arbeitnehmer
Innen mit Behinderung ein zusätzliches barrie-
refreies WC einzurichten ist.

Sofern bei nachträglichen Umbauten aus bautech
nischen Gründen barrierefreie WC-Anlagen im vor-
handenen Damen- und Herrenbereich nicht integriert 
werden können, sind in unmittelbarer Nähe geschlech-
tergetrennte barrierefreie WC-Anlagen vorzuhalten. 
Wenn dies nicht möglich ist, kann unter Umständen 
ein neutrales barrierefreies WC für beide Geschlechter 
ausreichend sein.

Bei ausreichender Be- und Entlüftung des WC‘s 
(Zwangsentlüfter mit Nachlaufzeit über Bewegungs-
melder oder Lichtschalter) sollte in diesen Fällen auf 
einen Vorraum verzichtet werden können.

Toilettenräume müssen aus hygienischen 
Gründen einen Vorraum haben, oder mit einer 
anspruchsvollen Lüftungstechnik ausgestattet 
werden, wenn sie direkt an Räume grenzen, 
in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird 
(zum Beispiel Küchen, Schank- und Speise-
flächen, inklusive dazu gehöriger Transport-
wege). Deshalb sind derartige Planungen zu 
vermeiden.

Die Tür muss eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
90 cm (früher 85 cm) aufweisen und darf grundsätzlich nicht 
nach innen aufschlagen.

Es besteht sonst Blockierungsgefahr durch den 
Rollstuhl.

Um im Notfall Hilfe leisten zu können, ist eine Tür-
verriegelung zu wählen, die von außen einfach geöffnet 
werden kann (Schlitz für Münze). Es sind große, gut 
greifbare Tür- und Verriegelungsgriffe zu verwenden. 
Hebelgriffe in 85 cm Höhe.

Drehknöpfe, Knäufe sind ungeeignet.

Wenn auf Grund besonderer Umstände des je-
weiligen Einzelfalles unverschlossene Toiletten 
nicht vorgehalten werden können (Zweckent-
fremdung, Vandalismus, Verschmutzungen u.a.) 
und organisatorische Maßnahmen wirkungslos 
waren (Ordnung, Aufsicht, Kontrollen, Reini-
gung), ist der Einsatz des speziellen Schließ-
systems für Menschen mit Behinderung einzu-
setzen (CBF, siehe „Weitere Notizen“). Parallel 
muss organisatorisch geklärt sein, wie das WC 
auch von Personen problemlos genutzt werden 
kann, die momentan nicht über den speziellen 
Schlüssel verfügen.

Zum Zuziehen der Tür ist auf der Innenseite des Türblattes 
eine waagerechte Griffstange über die gesamte Türbreite 
anzubringen;

Anbauhöhe cirka 85 cm.

Alternativ (wenn z.B. in Bestandsbauten Ver-
kehrswege eingeschränkt werden oder unver-
hältnismäßige Umbauten notwendig würden) 
sind Schiebetüren möglich. Sie sind von Roll-
stuhlfahrerInnen leicht zu bedienen. 

7. WC-Anlagen innerhalb städtischer 
Einrichtungen und Gebäude

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Für Schiebetüren haben sich Zirkelriegel-
schlösser bewährt, weil hiermit Öffnen und 
Verriegeln durch einen Handgriff möglich ist. 
Sofern kein WC-Vorraum vorhanden ist, muss 
mit zusätzlichen Maßnahmen auf ein dicht 
schließendes Türblatt geachtet werden.
Um die lichte Durchgangsbreite von mindes-
tens 90 cm einzuhalten, ist bei Schiebetüren 
ein größeres Türblatt und Rohbaumaß als bei 
Drehtüren notwendig.
Schiebetüren können auch automatisiert sein.
Leichtgängige Türen (unter 25 N Bedienkraft) 
mit ausreichend Bewegungsfläche zum Öffnen 
und Schließen müssen nicht automatisiert sein.

Pendeltüren sind ungeeignet.

Bei größeren Sanitäranlagen sollten die Kabinenwände 
möglichst aufgeständert sein, damit man sich im Not-
fall bemerkbar machen kann.

Führen die Kabinenwände bis zum Boden, sollte 
mindestens das Türblatt unten oder oben einen 
Spalt frei lassen, sofern ein Vorraum vorhanden 
ist (Kontakt in Notfällen, Zuluft).

Die Zugangstüren (Vorraum und WC-Platz) sind neben den 
üblichen Hinweisbeschriftungen deutlich mit dem Bildzeichen 
DIN 30600 zu versehen.

Zusätzlich sind Beschriftungen und Piktogramme 
bei geschlechtsspezifischen Anlagen taktil erfassbar 
zu gestalten.

Ausstattungen
Das barrierefreie WC ist mit WC-Becken und Handwasch
becken auszustatten.

Die Platzierung des WCs und des Handwaschbeckens 
im Toilettenraum darf nicht durch die Leitungsführung 
bestimmt werden. Maßgebend ist der Bewegungs-
ablauf, der von der Lage der Tür im Raum und vom 
Raumzuschnitt abhängig ist. Wendemanöver oder 
mehrmaliges Vor- und Zurückfahren mit dem Roll-
stuhl müssen vermieden werden.

Dies ist zu erreichen, wenn das WC-Becken 
rechtwinklig zur Tür und die Tür möglichst 
raummittig angeordnet ist.
Für die Platzierung des Handwaschbeckens 
eignet sich die Wand gegenüber dem WC unter 
Beachtung der Bewegungsflächen.

WC-Becken:
Auf beiden Seiten des WC-Beckens muss eine 90 cm (früher 
80 cm bzw. 95 cm) breite und 70 cm tiefe Bewegungsfläche 
vorhanden sein.
Die freie Zufahrt zu dieser Bewegungsfläche muss gesichert 
sein.
Vor dem WC-Becken ist eine 150 cm (früher 120 cm) tiefe 
und 220 cm breite (2 x 90 cm Freiraum plus 40 cm WC) 
Bewegungsfläche freizuhalten.

WC-Breite cirka 40 cm, Sitzhöhe 48 cm (inklusive Brille), 
Wandhängekonstruktion mit Rückenstütze anstelle 

WC-Deckel.
In besonderen Fällen (Kindertagesstätten, 
Schulen, Senioreneinrichtungen, Versammlungs-
stätten, u.ä.) können auch höhenverstellbare 
Konstruktionen geeignet sein.

Abstand Vorderkante WC 70 cm, inklusive Rückenstütze.
WC-Becken ohne Brille müssen eine der Brille 
entsprechende Sitzfläche haben und eventuell 
beheizt sein.

Eine manuelle Spülungsbetätigung nur am Spülkasten 
(rückwärtiger Bereich) reicht nicht aus, sollte aber 
vorhanden sein. Eine zusätzliche, gut erreichbare Spü-
lungsbetätigung ist erforderlich. Je nach Situation des 
Einzelfalls kann in Frage kommen:

a) Auslöser im vorzugsweise rechten Stützgriff in-
tegriert, möglichst großer vorstehender Druckknopf 
(wegen Motorik), taktil erfassbar oder Sensor mit 
eindeutigem Symbol (in der Regel blaue Wasser-
wellen),

besser: Auslöser in beiden Stützgriffen.
b) Automatischer Auslöser im rückwärtigen Bereich 
unterhalb der Rückenstütze. Dabei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Spülung erst nach Verlas-
sen des WC-Sitzes ausgelöst wird. Eine vorzeitige 
oder unbeabsichtigte Spülung darf nicht ausgelöst 
werden. Kann dies nicht garantiert werden, ist Aus-
führung a) vorzusehen.
c) Flächentaster an der seitlichen Wandfläche (nur 
möglich bei WC mit einseitigem Bewegungsfrei-
raum, siehe „Weitere Notizen“.
Die Funktion und Leichtgängigkeit der Spülungsbe-
tätigung muss regelmäßig überprüft werden.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Bodenkontaktschalter sind ungeeignet.
Klappbare Stützgriffe sind auf beiden Seiten am WC dauer-
haft stabil anzubringen. Belastung mindestens 1kN an Stütz-
griffspitze. Achsabstand 60 bis 70 cm,

besser: 60 cm,
OK-Stützgriff 75 bis 80 cm über Fußboden, Länge maximal 
85 cm.

Hilfsvorrichtungen wie Haltegriffe dienen der 
Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Die Stütz-
griffe links und rechts neben dem WC dienen 
der seitlichen Sicherung der sitzenden Person, 
werden oft aber auch als Haltegriffe beim Um-
setzen vom Rollstuhl auf den WC-Sitz genutzt. 
Deshalb sollen die Stützgriffe einerseits in 
hochgeklappter Stellung feststehend einrasten, 
aber andererseits auch mit einer Hand einfach 
zu entriegeln sein.

Die Toilettenpapierrolle ist am vorderen 
Teil der Stützgriffe montiert.
Selbständiges Abrollen sollte verhindert sein, 
dadurch darf allerdings das Abreißen nicht er-
schwert werden;
Ersatzpapierrollen im seitlichen WC-Bereich 
vorsehen (rückwärtiger Bereich nicht erreich-
bar), Montagehöhe: 85 cm.

Das Handwaschbecken sollte in einer Raumecke (mit cirka 
25 cm Wandabstand)

Anbauhöhe 80 cm, unterfahrbar angeordnet werden.
Dadurch wird erreicht, dass der Seifenspender, 
der Handtuchspender und die Ablage recht-
winklig zum Handwaschbecken angebracht 
werden können und damit gut erreichbar sind.
In besonderen Fällen kann für Menschen mit 
bestimmten Behinderungen (wie Gehbehinde-
rungen, verkürzten Armen) ein Klappsitz seit-
lich neben dem Handwaschbecken angeboten 
werden, Sitzhöhe cirka 50 cm.

Geeignet sind übliche Handwaschbecken mit der 
Abmessung cirka 40 x 50 cm, mit gerader oder leicht 
nach vorne (positiv) gekrümmter Vorderkante.

Für RollstuhlfahrerInnen sind nach innen ge-
krümmte Handwaschbecken („Nierenform“) 
oft ungeeignet, weil Armstützen oder Hebelan-
triebe des Rollstuhles an auskragende Wasch-
beckenecken anstoßen können.

Das Handwaschbecken muss mit dem Rollstuhl unterfahrbar 
sein, das bedeutet

bis 30 cm Tiefe cirka 70 cm hohe Beinfreiheit.
Der Geruchsverschluss unter dem Wasch
becken sollte „gezogen“ werden (d.h. auf die 
Wandfläche gelegt oder in eine Wandöffnung) 
oder im Waschbecken integriert sein.

Anstelle eines (klappbaren) Halte-Stützgriffes 
neben dem Handwaschbecken, die nicht über die 
Vorderkante des Handwaschbeckens hinausragen 
dürfen, können auch Handwaschbecken mit inte
grierten Haltegriffen eingesetzt werden. 

Als Wasserarmatur haben sich Druckventile 
(Schnellstoppventile mit einer Laufzeit von mindes-
tens 20 Sekunden) und Einhebelarmaturen oder

berührungslose Armaturen bewährt.
Der Wasserauslass sollte bis zur Mitte des Wasch
beckens reichen und cirka 10 cm über der Oberkante 
des Waschbeckens liegen.
Warmwasser sollte vorhanden sein, mit Temperatur-
begrenzung.

Als Seifenspender sollen Geräte eingesetzt wer-
den, die Betätigung und „Erhalt“ mit der gleichen 
Hand ohne besondere Motorik ermöglichen. Das wird 
erreicht mit Geräten, bei denen der Bedienungsme-
chanismus mit dem Handrücken ausgelöst wird, oder 
durch Sensorsteuerung.

Seifenspender nicht in einer Flucht mit dem 
darunterliegenden Stützgriff anordnen (Seifen
tropfen!).

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
Schule in der Steinbreite 
WC-Sitz mit beidseitigem Freiraum und klappbaren 
Stützgriffen mit Spühlung und Notruf
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Weitere Ausstattungen sind:

a) Wandspiegel
-- fest montiert (fliesenbündig), cirka 50 x 110 cm, 

ab Oberkante Waschbecken.
Kippspiegel erfordern zusätzliche manuelle 
Bedienungen und sind daher nachteilig.

b) Ablage für Utensilien
-- rechtwinklig zum Waschbecken (Höhe cirka 80 cm)

c) Papierhandtuchspender
-- rechtwinklig zum Waschbecken (Ausgabehöhe cirka 

100 cm)
Tuchrollenspender müssen eine freie greifbare 
Handtuchlänge von mindestens 50 cm haben.

Warmlufttrockner sind für Menschen mit Be-
hinderung wegen der langen Trockenzeit und 
der notwendigen Arm- und Handstellungen 
nicht geeignet. 

	
d) Papierkorb

-- wandhängend (Einwurfhöhe cirka 60 cm),
-- rechtwinklig neben dem Waschbecken,
-- ohne Abdeckung oder Klappe.

e) Hygienebehälter
-- möglichst vom WC-Sitz aus erreichbar,

gegebenenfalls in Wandöffnung oder Nische
-- mit Verschlussdeckel automatisiert (Sensor) oder
-- mit einer Hand einfach bedienbar.

f) Kleiderhaken
-- große Ausführung in einer Höhe von 100 und 150 cm 

möglichst gegenüber dem WC.

g) Lichtschalter
-- Flächentaster,
-- neben der Tür an der Türklinkenseite, 
-- mit mindestens 30 cm Abstand zu Notruftastern,
-- kontrastreich, andersfarbig abgesetzt,

besser: als Präsenzmelder (Bewegungsmel-
der), der den kompletten Raum erfassen muss 
und während der Anwesenheit einer Person 
ununterbrochen Licht garantiert.

h) Farbigkeit
-- zur besseren Erkennbarkeit sollten sich die Ausstat-

tungsgegenstände und Bedienungselemente kont-
rastreich vom Unter- und Hintergrund absetzen.

i) Bodenbeläge
-- rutschhemmend, BGR 181 mindestens R10, 

beziehungsweise GUV-I 8527 Bewertungsgruppe B
wie bei Duschen.

Auf einen Bodenablauf (zur Entleerung der Urinflasche) 
kann in der Regel verzichtet werden. Ein Bodenablauf 
mit Wasserhahn müsste unmittelbar vom Rollstuhl 
aus erreichbar sein, also direkt im Bewegungsbereich 
liegen. Damit kann er durch das erforderliche Gefälle 
im Fußboden, den vorstehenden Wasserhahn und die 
„Zweckentfremdung“ (Nässe nach Ausgießen von 
Reinigungswasser) für RollstuhlfahrerInnen hinder-
lich sein.

Wird ein Bodenablauf erforderlich (Raumreinigung), 
ist er unbedingt außerhalb der Bewegungsflächen an-
zulegen.

In großen Einrichtungen mit hohen Besucherzahlen 
oder wenn BesucherInnen mit Kleinkindern zu er-
warten sind, ist mindestens ein separater Raum mit 
Wickelplatz vorzusehen,

besser: zwei Räume an verschiedenen Stellen 
im Gebäude.

Bewegungsfreiraum 150 x 150 cm, Tür nach außen 
aufgehend.
Ausstattungen: Wickelplatz (L/B/H: 70 x 50 x 85 cm)

besser: höhenverstellbare Liege (L/B: 
180 x 80 cm), insbesondere für Personen die 
Windeln tragen müssen,

Handwaschbecken, Spiegel, Seifenspender, Hygiene- 
behälter,

besser: mit normalem WC,
Türblatt mit Piktogramm.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

IGS Roderbruch, Sporthalle
Handwaschbecken
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Die gemeinsame Einrichtung eines Wickelplat-
zes im barrierefreien WC-Raum hat sich in der 
Praxis nicht bewährt.

Grundsätzlich sollen Notrufanlagen vorgesehen werden, 
wenn die organisatorischen Rahmenbedingungen gegeben 
sind, 

das heißt es muss gewährleistet sein, dass das Notsi-
gnal optisch und akustisch an geeigneter Stelle emp-
fangen werden kann und professionell reagiert wird 
(an zentraler Stelle, Pförtner, Aufsichtspersonal, Haus-
meister, Security,

oder Notrufservice der Wohlfahrtsverbände).

Ein Notruf, der lediglich im WC-Bereich aufläuft und 
auf die Reaktion von zufällig anwesenden Personen 
ausgelegt ist, reicht nicht aus.

	
Als Schalter für Notrufanlagen haben sich feuchtraum-
geeignete Flächentaster bewährt (Höhe 85 cm und 
cirka 30 cm über Fußboden), die an verschiedenen 
Stellen im WC-Raum angeordnet werden, mindestens 
sechs Stück je WC-Raum (siehe „Anhang“).

Der Notrufschalter (5,5 x 5,5 cm) muss farbig 
rot/weiß mit der Aufschrift „NOT“ in großen er-
habenen Druckbuchstaben und Blindenschrift 
versehen sein.

Der obere Notruftaster in Türnähe muss mindestens 
30 cm Abstand vom Lichtschalter haben, um Ver-
wechslungen zu vermeiden.

Notrufquittierknopf (Höhe 150 cm).
Der Notrufschalter am WC ist in den Stützgriffen integriert. 
Er muss eindeutig erkennbar, taktil erfassbar und leicht aus-
zulösen sein:

Großer vorstehender Druckknopf,
signalrot mit weißer Aufschrift „NOT“,
fühlbar, erhabene Druckbuchstaben oder Blin-
denschrift.
 
Zugschnüre können leicht abreißen, sich im 
Rollstuhl verfangen, sind schlecht zu greifen, 
können pendeln und Fehlalarm auslösen. Sie 
sollten deshalb nicht eingesetzt werden.

Die Raumtemperatur sollte mindestens 21 Grad 
Celsius betragen,

besser: 24 Grad.

Sofern Fensterlüftung vorgesehen sein sollte, 
muss diese auch vom Rollstuhl aus bedienbar 
sein, Griffhöhe 85 cm. 

Durch eine entsprechende Beschilderung ist auf das barriere-
freie WC hinzuweisen.

Auch in der Umgebung des WCs, wie in Fluren, 
auf Stockwerken, im Aufzug, am Gebäudeein-
gang und im Außenbereich sollten derartige 
WC-Hinweise angebracht sein.

Raumabmessungen für barrierefreie WC-Anlagen 
sind mindestens (Rohbaumaße):
225 x 255 cm mit beidseitigem Freiraum,
bei nachträglichem Einbau 255 x 165 cm mit einseiti-
gem Freiraum,

größere Abmessungen sind vorzuziehen.

Neues Rathaus 
Notruf als Flächentaster

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise



Weitere Notizen:
Seit der Ernennung der DIN 18024 T2 zur Technischen Bau-
bestimmung (Juli 2003) sind Toiletten mit nur einem Bewe-
gungsfreiraum neben dem WC nicht mehr zulässig. Obwohl 
derartige Ausführungen lange Zeit praktiziert und akzeptiert 
worden sind, sind sie heute in öffentlichen Einrichtungen nur 
noch als besondere Ausnahme (in kleineren bestehenden 
Einrichtungen) oder als befristete Notlösung zu dulden.

-- Merkmale:
-- Geringerer Raum- bzw. Flächen- und Um-

baubedarf.
-- Die Anordnung von Spülungsbetätigung, 

Papierrolle und Notrufanlage an seitlicher 
Wandfläche ist günstig.

-- Da beidseitig klappbare Stützgriffe anzuord-
nen sind, können auch HelferInnen neben 
den WC-Sitz treten, um beim Umsetzen zu 
unterstützen.

-- Nur einseitig anfahrbar, das heißt erhebliche 
Nutzungsbeeinträchtigung.

Alternativ:
Spezielle seitenverschiebbare WC-Sitz-Konstruktionen.

Mitwirkung: Städtische Bauordnung im Fach-
bereich Planen und Stadtentwicklung sowie 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung der 
Landeshauptstadt Hannover.

CBF-Schlüssel:
Der Euroschlüssel ist ein 1986 vom CBF Darmstadt – 
Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und 
Umgebung e. V. – eingeführtes und inzwischen europa
weit einheitliches Schließsystem. Der Euroschlüssel 
mit entsprechenden Schließzylindern wird vom 
CBF Darmstadt zum Selbstkostenpreis abgegeben. 
Um Missbrauch zu verhindern, muss die jeweilige 
Behinderung bei der Bestellung nachgewiesen werden.

Einzelne Euroschlüssel sind auch bei den 
Bürgerämtern der Landeshauptstadt Hannover 
erhältlich.
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Neues Rathaus
WC-Tür mit Griffstange

Schule in der Steinbreite 
Stützgriff mit Spühlung und Notruf

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Künstlerhaus
WC-Sitz mit einseitigem Freiraum! 
Und
• klappbaren Stützgriffen
• Rückenlehne
• seitlicher Spülungsbetätigung
• Notruf
• Hygienebehälter in Reichweite
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8.1 Dienststellen und Einrichtungen der Verwaltung

Dienststellen und Einrichtungen der Verwaltung, 
die oft von Menschen mit Behinderung aufgesucht 
werden müssen, sollten soweit möglich in Erdge-
schossen eingerichtet werden.
Mindestens zwei Pkw-Stellplätze für Menschen mit 
Behinderung sind erforderlich.

Im Eingangsbereich sollte ein taktil und farblich 
gestalteter Übersichtsplan ausliegen, zusätzlich 
mit Blindenschrift (Brailleschrift).
In größeren Einrichtungen ist ein Leit- und In
formationssystem erforderlich. Orientierungs-
hilfen können auch durch farbliche Gestaltungen 
erreicht werden.

In bestehenden Gebäuden, die nicht barriere-
frei sind, kann als befristete Übergangslösung 
ein Sprechzimmer im Erdgeschoss eingerichtet 
werden. Dieses ist mit Telefon und Hinweisen 
zur Kontaktaufnahme auszustatten.

In Warteräumen oder Wartebereichen sind Plätze 
für Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer
Innen zu reservieren und 

mit dem Bildzeichen zu kennzeichnen.

Wartenummern sollen nicht nur angezeigt, sondern 
auch aufgerufen werden. 

Bei Erfordernis müssen die Wartenden persön-
lich angesprochen werden.

In größeren Gebäuden mit erhöhtem Publikumsverkehr sind 
getrennte barrierefreie WCs für Damen und Herren notwendig

und zwar jeweils in jedem Geschoss mit Sanitär
anlagen.

In kleinen Einrichtungen mit geringem Publikumsver-
kehr kann ein geschlechtsneutrales barrierefreies WC 
ausreichend sein. 

Bei Schalterabfertigung ist die Tresenhöhe (zumin-
dest an einem Platz) auf 80 cm herabzusetzen und

auf Unterfahrmöglichkeit mit dem Rollstuhl zu 
achten, Höhe 70 bis 30 cm Tiefe.
Ablage- bzw. Schreibmöglichkeit am Schalter 
sollte vorhanden sein, Höhe 80 cm, sowie ein 
Klappsitz, Höhe 50 cm.

An einem Besprechungsplatz sollten Kommunika
tionshilfen für Menschen mit Hörbehinderung ange-
boten werden. Der Platz ist mit dem Schwerhörigen-
Piktogramm zu kennzeichnen.

Bei Briefkästen oder Einwurfschlitzen ist eine 
Bedienhöhe von 85 cm vorzusehen.

Der Kasten sollte möglichst auf einem Sockel 
oder vorkragend stehen.

	 
Sitzungsräume sollen mit zeitgemäßen Hörhilfen 

(Schwerhörigen–Anlagen) versorgt sein.

GebärdensprachdolmetscherInnen sollten bei 
Bedarf zur Verfügung stehen.

Dienststellen sollten mit Telekommunikations-
mitteln ausgestattet sein, die Menschen mit 
Hörbehinderung nutzen können (Fax, E-Mail). 
Die Nummern sind öffentlich bekannt zu geben. 

Alle Informationen (Wegweiser, Texttafeln, Bro-
schüren) in „leichter Sprache“ abfassen.

8. Ergänzende Maßnahmen 
besonderer Objektgruppen

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Besprechungsplatz für Hörgeschädigte 
mit Hinweis und Kopfhörer

„fühlbare“ Orientierungstafel 
mit Blindenschrift
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8.2 Versammlungsstätten
(Theater, Freizeitheime etc., ab 200 Besucher)

Mindestens zwei Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinde-
rung sind erforderlich.

Die Zahl der Pkw-Stellplätze soll sich an der Zahl der 
innen ausgewiesenen Plätze für Menschen mit Behin-
derung fallabhängig orientieren.

1 % der Besucherplätze sind für RollstuhlfahrerInnen auszu-
weisen, mindestens aber zwei Plätze.

In Abhängigkeit von der Art der Versammlungs- 
stätte und den dazugehörigen Angeboten sind 
die Besucherplatzzahlen fallbezogen zu ermit-
teln. In Zweifelsfällen immer großzügiger aus-
legen,

in der Regel 3 %.

Besondere Plätze für Menschen mit Behin-
derung und ihrer Begleitungen sollen nicht 
separat zentral, sondern möglichst in Zusam-
menhang mit dem übrigen Sitzplatzangebot 
ausgewiesen werden (Wahlfreiheit für Sitz und 
Preiskategorie, Rang, Loge, Parkett, Balkon, 
Tribüne, usw.).

						    
Plätze für Menschen mit Behinderung und die Sitz-

plätze für ihre Begleitungen sollten bei Bühnenver
anstaltungen möglichst weit vorn liegen.

Die vordere Reihe sollte mit transportablem 
Gestühl ausgerüstet sein, das je nach Bedarf 
aufgestellt oder abgebaut und gegen Rollstühle 
ausgetauscht werden kann.

Auch Stellflächen seitlich von einzelnen 
Stuhlreihen sollten vorgesehen werden. 

Die Plätze sind mit dem Bildzeichen DIN 30600 zu kennzeich-
nen und im Bestuhlungsplan nachzuweisen.
Hier sind auch die Plätze für Begleitpersonen einzubeziehen.

Besondere Plätze für Menschen mit Behinde-
rung (ohne Rollstuhl) sollen einen Abstand von 
mindestens 60 cm zur nächsten Reihe haben 
oder in der ersten Reihe ausgewiesen werden. 
Es sollten Stühle mit Armlehnen verwendet 
werden.

Je 10 Behindertenplätze muss ein barrierefreies WC für 
Damen und Herren geschlechtergetrennt vorhanden sein, 
möglichst im Bereich der üblichen Sanitäranlagen.

Sitzplätze, WC und Garderobe sollten möglichst 
auf einer Ebene liegen.

Durchgänge an Kassen müssen 90 cm (früher 85 cm) 
breit sein.

Ist beim Verlassen der Kasse ein Richtungs-
wechsel erforderlich, muss ein Bewegungsfrei-
raum von 150 x 150 cm vorhanden sein.

Besondere Durchgänge sind mit dem Bildzeichen 
DIN 30600 zu kennzeichnen.

Kurze, hindernisfreie und nahe dem Ausgang oder 
Notausgang gelegene Fluchtwege mit Kennzeichnung 
sind erforderlich.

In Versammlungsräumen sollten zeitgemäße Hör-
hilfen (Schwerhörigen-Anlagen) installiert werden. 
Besondere Plätze oder Flächen sind mit Schwerhörigen- 
Piktogramm auszuweisen.

Der Platz für Gebärdensprachdolmetscher
Innen muss gut ausgeleuchtet sein; außerdem 
soll gesprochener Text schriftlich zum Beispiel 
auf einer zusätzlichen Leinwand präsentiert 
werden können.

Große, verzweigte oder mehrgeschossige Versamm- 
lungsstätten sollten über Orientierungs- und Leitsysteme 
für Menschen mit Sehbehinderung verfügen.

Weitere Notizen:
Ruhige Räume für entspannte (störungsfreie) Kommunikation 
sollten vorhanden sein. Nachhallzeiten nach DIN 18041 
„Sprache/Unterricht“ sind zu beachten.
Der Darbietungsbereich muss gut beleuchtet und einzusehen 
sein, damit Schwerhörige vom Mund ablesen können. 

Auf Plätze für Menschen mit Behinderung in Programmen, 
Heften, Flyern, Bestuhlungsübersichten u.ä. hinweisen.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
Künstlerhaus
tiefergesetzter Garderobenhaken:
Eine wichtige Kleinigkeit!

Künstlerhaus, Kino
Stellplatz für RollstuhlfahrerInnen
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8.3 Büchereien
(Bibliotheken, Museen, Ausstellungsräume)

Bei Angeboten technischer Medien sollten die Belan-
ge insbesondere von Menschen mit sensorischen Ein-
schränkungen (hören, sehen) berücksichtigt werden, 
indem zum Beispiel Hörbücher, lichtstarke Beleuch-
tungen, Leselupen vorhanden sind.

Bücherregale sollten im lichten Abstand von 150 cm 
aufgestellt sein;

besser: Abstand 180 cm.
Der Aktionsbereich (Reichweite) einer Person im 

Rollstuhl liegt in der Regel zwischen 40 und 150 cm 
über Fußboden.
Ausstellungsobjekte sollten in sitzender Position gut 
wahrgenommen werden können.

Die bevorzugte Sichthöhe bei Objekten in  
Vitrinen beträgt 60 bis 140 cm.
Große kontrastreiche Beschriftungen wählen.

Ausstellungsgegenstände müssen so aufgestellt und 
gesichert werden, dass sie nicht angestoßen werden 
oder umfallen können;

Sockel und Stoßleisten sollen vorhanden sein.

Leseplätze sind rollstuhlgerecht einzurichten. Barri-
erefrei zu gestalten sind auch: Kassen, Kartenverkauf, 
Buchausleihen, Wegeführungen, Objektbeschreibungen, 
Garderoben, Gastronomie, Hinweistafeln und Broschüren.

Für gehbehinderte oder ältere BesucherInnen 
könnten Leihrollstühle bereitgehalten werden. 
Ein separater Rollstuhlraum mit Umsetzhilfen 
(Haltegriffe) wird dazu erforderlich. 

Mindestens je ein barrierefreies WC für Damen und Herren im 
Bereich der üblichen Toilettenanlagen muss vorhanden sein. 

In sehr kleinen Einrichtungen kann ein neu
trales barrierefreies WC für beide Geschlechter 
ausreichend sein.

Barrierefreie Parkplätze: Bei kleinen Einrichtungen 
mindestens zwei, sonst analog wie bei Versamm-
lungsstätten. 

Weitere Notizen:
Bei Führungen oder Lesungen muss an schwerhörige Besucher
Innen gedacht werden, zum Beispiel mittels zeitgemäßen 
Funk-Übertragungsanlagen, GebärdendolmetscherInnen u.ä.
Alle Informationen (Beschreibungen, Texttafeln, Flyer usw.) 
in „leichter Sprache“ anbieten.

8.4 Bäder
Alle Tätigkeiten vom Auskleiden über Duschen 

und Schwimmen bis zum Ankleiden sollten auf einer 
räumlichen Ebene stattfinden können.
Zur Sicherung von Menschen mit Geh- oder Sehbeein-
trächtigungen sollen zumindest an den Hauptwegen 
Handläufe in einer Höhe von 85 bis 90 cm angebracht 
werden.

Erforderlich sind mindestens zwei barrierefreie Umkleide
kabinen, für Damen und Herren getrennt.

Einzelkabinen für RollstuhlfahrerInnen müssen eine 
Mindestgrundfläche von 150 x 170 cm haben und mit

vom Rollstuhl aus erreichbaren Schränken 	
(B/T/H: 45 x 60 x 120 cm) ausgestattet sein, 
mit einer Garderobenstange in 120 cm Höhe 
und einer unteren Ablage in 40 cm Höhe über 
dem Fußboden.
Neben dem Schrank ist eine Sitz- bzw. Ablage-
fläche (60 x 90 cm) hilfreich.

Einzelkabinen mit Mehrfachbelegungsmöglichkeit 
(z.B.: Gehbehinderte, Prothesenträger) müssen min-
destens 180 x 230 cm groß und ausgestattet sein mit

zwei Schränken (B/T/H: 45 x 60 x 120 cm) mit 
Ablagemöglichkeit für orthopädische Hilfsmit-
tel (Prothesen, Gehstützen, Stützkorsett u.ä.) 
und vorgelagerter Sitzbank (60 x 90 cm).
Damit der Schrank vom Rollstuhl aus gut er-
reicht werden kann, ist er so weit vorzuziehen, 
dass die geöffnete Schranktür mit der Vor
derkante der danebenliegenden Sitzbank ab-
schließt (s. Skizze).

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
Stadtbibliothek Kleefeld
Eingang mit automatischer Türanlage
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Barrierefreie Sammelumkleideräume sollten mit einer 
Sitzbank (L/B/H: 300 x 60 x 50 cm) ausgestattet sein 
und über Schränke verfügen, die vom Rollstuhl aus 
ungehindert erreicht werden können, Ausführung wie 
vorher beschrieben.

Mindestens in einer der Umkleidekabinen muss eine Liege 
vorhanden sein. Die Kabinentüren öffnen nach außen,

oder als Schiebetüren.
Türverriegelungen müssen einfach, leichtgängig, 

vom Rollstuhl aus erreichbar
und im Notfall von außen zu öffnen sein.

Ein umlaufender Handgriff soll vorhanden sein.

Im Umkleidebereich wird ein Abstellraum oder 
eine Abstellfläche für Gehhilfen, Straßenroll-
stühle, Bäderrollsitze benötigt.
Umsetzhilfen (Haltegriffe) sind vorzusehen.

Falls kein separater barrierefreier Duschraum an-
geboten werden kann, ist im allgemeinen Duschraum 
ein geschützter Bereich für RollstuhlbenutzerInnen 
einzurichten.

Der Duschplatz hat eine Bewegungsfläche von 
150 x 150 cm, 

besser 170 cm Breite, 
eine Sitzgelegenheit (stabiler, ebener Klappsitz B/T: 
40 x 50 cm) wird rechtwinklig zur Brause angebracht, 
damit die Armaturen sitzend erreicht werden können.

Sofern ein separater Duschplatz für Menschen 
mit Behinderung eingerichtet wird, ist ein fest 
montierter Sitz mit hochklappbaren Stützgrif-
fen inklusive Notruftaster zu wählen.

Bedienelemente und Armaturenhöhe 85 - 95 cm.
Brauseköpfe sind in cirka 205 cm Höhe montiert,

besser: eine zusätzliche Handbrause in 85 cm 
Höhe mit getrennter Regulierung unmittelbar 
neben dem Duschsitz.

Außerdem soll vorhanden sein:
-- Haltestange in 80 cm Höhe

(waagerecht 120 + 120 cm),
-- Seifenablage (15 x 30 cm zum einhängen),

-- zwei Wandhaken (große Ausführung) in 
Höhe von 100 bis 150 cm für Handtuch und 
Bademantel. 

Den Bodeneinlauf nicht im Rangierbereich 
des Rollstuhles anordnen, bodengleich ohne 
Schwelle, Gefälle 1 % (siehe „Anhang“).

Objekte wie Sitz, Handlauf, Armaturen, 
Kleiderhaken, Lichtschalter, Türbeschläge und 
Stützgriffe sollen sich kontrastreich von der 
Wandfläche hervorheben.

Ist die Umkleidekabine oder die Dusche als separater 
Raum für Menschen mit Behinderung ausgeführt, sind 
Notrufanlagen erforderlich.

Wird das Bad vorwiegend oder zu bestimmten Zeiten 
von Menschen mit Behinderung oder SeniorInnen be-
nutzt, sollte die Wassertemperatur auf 27 bis 30 Grad 
Celsius erhöht werden.

Als Ein- bzw. Ausstiegshilfen in das Wasserbecken 
bieten sich je nach der baulichen Situation mehrere 
Möglichkeiten an.
Sie reichen von ins Wasser führenden flachen Trep-
pen oder Rampen mit beidseitigem Handlauf bis zu 
Hubböden.

Möglich sind hydraulische Hubsitze:
Für die Montage derartiger Hebevorrichtungen 
(Krane) sollten gut verankerte Steckhülsen im 
Fußboden am Beckenrand an verschiedenen 
Stellen vorgesehen werden. Die Anlagen sind 
ständig betreibsbereit anzubieten (nicht erst 
im Bedarfsfall!) und müssen selbständig von 
den Badegästen bedient werden können.

Stöckener Bad
Hublifter

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Je ein barriefreies WC für Damen und Herren im Bereich der 
barrierefreien Umkleiden ist erforderlich.

Zum Bad gehörende Angebote wie Ruhezone, Solarium, Sauna, 
Fitnessraum, Gastronomie, Außenfläche usw. sind ebenfalls 
barrierefrei zu gestalten.

Weitere Notizen:
Den optischen Kommunikationshilfen ist besondere Bedeutung 
beizumessen, da Menschen mit Hörbehinderung in Bädern 
keine Hörgeräte tragen können.

Mindestabmessungen für Umkleidekabinen:

8.5 Sportanlagen
(Turnhallen, Mehrzweckhallen, Sportstadien, Sportplätze)

Bei der Planung von Sporteinrichtungen ist 
einzubeziehen, dass auch Bedarf für aktiven 
Sport von Menschen mit Behinderung und den 
dazugehörigen Veranstaltungen besteht (ggf. 
auch bei Fremdnutzung/Vereine).

Zur Ermittlung der Anzahl von PKW-Stellplätzen für 
Menschen mit Behinderung bis 10.000 Besucherplätze 
siehe Kapitel „Versammlungsstätten“.

Die Zahl der Pkw-Stellplätze soll sich an der 
Zahl der innen ausgewiesenen Plätze für Men-
schen mit Behinderung nutzungsabhängig ori-
entieren.

Ab 10.000 Besucherplätze müssen 10 Plätze für Menschen 
mit Behinderung zuzüglich einem Platz je 2.000 weitere Be-
sucherplätze vorhanden sein.

Auf Tribünen und im Zuschauerbereich müssen je Platz für 
Menschen mit Behinderung Stellflächen von mindestens
90 x 130 cm (B/T) zur Verfügung stehen.

Die Zufahrt zu den Behindertenplätzen soll 
mit dem Bildzeichen DIN 30600 ausgeschildert 
sein.

Unmittelbar bei den barrierefreien Besucherplätzen 
sind Plätze für Begleitpersonen vorzusehen.

Mindestens eine Kasse inkl. Durchgang muss barri-
erefrei sein, Durchgangsbreite 90 cm (früher 85 cm),

besser: mehrere oder alle Kassen barrierefrei.

Die Ausschilderung erfolgt mit dem Bildzeichen 
DIN 30600.
Eine Kasse sollte mit einer Induktionsanlage für 
Schwerhörige ausgestattet und gekennzeichnet sein 
(Piktogramm).

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Besser: Schrank unterfahrbar 
Sitzfläche mit Schrank für Prothesenträger
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Barrierefreie WC-Anlagen sind erforderlich: bis je 20 ausge-
wiesene Behindertenplätze ein WC,

bei öffentlichen Sportanlagen getrennt für Damen 
und Herren,

in Stadien mit Euro-Schlüssel (CBF).

Auch die Bereiche für die Aktiven (Umkleideräume, 
Duschen, WC) sind barrierefrei zu gestalten (siehe 
„Bäder“).

Eventuell ist ein separater Rollstuhl- oder 
Geräteraum einzurichten.

Sofern Schließfächer angeboten werden, sind einige 
vom Rollstuhl aus erreichbar anzulegen (Riegelhöhe 
85 cm, Fächer 40 bis 120 cm über Fußboden).

In Außenanlagen sollten neben den Sitzbänken 
150 x 150 cm große Rollstuhlstellflächen angelegt 
sein.

Weitere Notizen:
Sofern an einzelne Räume Anforderungen an die Hörsamkeit 
zu stellen sind, ist die DIN 18041 zu beachten.

8.6 Schulen

Gemäß NBauO müssen Schulen grundsätzlich barrierefrei 
gebaut sein,

und zwar unabhängig von ihrer Größe.
	
Der Begriff Integration (Eingliederung) wird heute 
weitergehend ersetzt durch Inklusion (Schule für 
alle!). Inklusion ist vorrangig ein bildungspädago-
gischer Auftrag und bedeutet aus baulicher Sicht 
zunächst, mindestens barrierefrei nach den hier ge-
nannten Anforderungen zu handeln. Darüber hinaus 
wird angeraten, weitere Teile der Empfehlungen und 
Hinwiese zu Standards für inklusive Schulen zu erhe-
ben. Hinzu können therapeutische, pädagogische und 
medizinische Nutzflächenbedarfe kommen.

Weitergehende konkrete bauliche Anforderungen 
werden sich im Einzelfall erst mit zunehmender Aus-
gestaltung der Inklusionskonzepte zeigen. 

Künftige Schulen sind als stadtteilbezogene Lern-
landschaften zu konzipieren. In Form einer „offenen 
Halle“ sollen alle Kinder lernen und kommunizieren. 
Auch andere Akteure sollen Platz finden können. Die 
Einsatzmöglichkeit von Lehrkräften, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, sollte einbezogen werden. 

Bei Umbauten, Erweiterungen, Sanierungen oder Nut-
zungsänderungen ist zumindest für diese Teile eine 
barrierefreie Gestaltung herzustellen, wobei immer 
die Betrachtung des gesamten Standortes notwendig 
ist. Bei größeren Baumaßnahmen ist es in der Regel 
langfristig und wirtschaftlich sinnvoll, die Schulanlage 
insgesamt barrierefrei herzurichten.
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass einzelne Räu-
me oder Bereiche häufig für außerschulische Zwe-
cke genutzt werden (als Wahllokal, für öffentliche 
Veranstaltungen, Seminare, Kurse, durch Vereine, 
Volkshochschule, Sport u.a.), was eine barrierefreie 
Erreichbarkeit voraussetzt. Dazu gehört zum Beispiel 
auch die Bühnenebene einer Aula.

Grundsanierungen stehen in der Regel alle 30 Jahre 
an. Wird hierbei eine barrierefreie Gestaltung ver-
säumt, kann dies zu erheblichen Mehrkosten führen, 
wenn Baumaßnahmen erst im späteren Bedarfsfall 
umgesetzt werden. Auch wenn kein akuter Bedarf an 
einem Standort vorliegen sollte, kann mit dem bau-
lichen Angebot die Voraussetzung dazu geschaffen 
werden.
Aus Erfahrung ist die spätere Realisierung von Um- 
baumaßnahmen wie zum Beispiel von barrierefreien 
Toiletten oder Aufzügen schwierig, wenn der Bedarfs- 
fall unmittelbar vor der Tür steht. Aufgrund der 
erforderlichen Zeiten für Planung, Mittelbeschaffung, 
Auftragsvergaben und Ausführung kommen die Um-
setzungen oft zu spät.

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Außerdem werden sich Interessierte nur zögerlich an 
einen Standort wenden, wenn abzusehen ist, dass zu-
erst größere bauliche Maßnahmen erforderlich werden. 

Wegen der Größe und Differenziertheit der Schulkom
plexe mit Unterrichtsräumen, naturwissenschaftlichen 
Bereichen, Mensa, Aula, Verwaltung, Sportanlagen 
und längeren Verkehrswegen sind oft mehrere barriere
freie Toiletten und zentrale Aufzüge erforderlich. 
Barrierefreie Toiletten sind in jeder Sanitäranlage 
geschlechtergetrennt einzurichten, bei mehrgeschos-
sigen Schulen in jeder Etage mit Sanitäranlagen.
 
Mindestens ein barrierefreier Toilettenraum muss über 
einen Duschplatz verfügen und sollte zusätzlich eine 
Stellfläche für eine Liege haben. In barrierefreie Toi-
letten, die den SchülerInnen zugeordnet sind, sollten 
Schließfächer oder Spinde für persönliche Hilfsmittel 
vorgesehen werden (siehe „Anforderungen Inklusion“).

Für Menschen mit Sehbehinderung sollten vorhanden 
sein:

-- taktil und farblich gestalteter Gebäudeplan mit 
Informationen in Blindenschrift,

-- Leitsysteme (Bodenindikatoren) für die wesentlichen 
Bereiche wie Eingang (mit Gebäudeübersichtsplan), 
Aufzug, Treppe, Aula, WC, Sport, Verwaltung,

-- Aufmerksamkeitsstreifen vor Treppen,
-- taktile Markierungen im Treppenhandlauf: Trakt, 

Geschoss,
-- kontrastreiche und fühlbare Beschriftungen auf 

Türen,
-- farbliche Absetzung der Türen, Zargen und Schalter.

In die barrierefreie Gestaltung müssen die Außenan-
lagen einbezogen werden (Zuwege, Schulhof, Pausen-
flächen, Freizeit- und Sportanlagen).

	

Weitere Notizen:
Zur zweckentsprechenden Nutzung von Schulen gehört die 
akustische und optische Kommunikation. Dies erfordert ru-
hige Räume mit optimal kurzen Nachhallzeiten (DIN 18041), 
guter Sicht zur Tafel oder Leinwand und zu SprecherInnen 
sowie gute Beleuchtung.

Inklusion, Anforderungen aus baulicher Sicht: 

1. Barrierefreie Gestaltung nach den allgemeinen Stan-
dards der Landeshauptstadt Hannover, einschließlich Orien
tierungshilfen für Sehbehinderte (Leitsysteme), zusätzlich 
raumakustische (Schallschutz, Nachhall) und optische (Blend
schutz, Kontraste) Maßnahmen.
Außerdem:
Mindestens ein barrierefreies WC mit höhenverstellbarer Liege 
und Waschbecken mit Handbrause.
Alternativ:
Mindestens ein barrierefreies WC mit Duschmöglichkeit 
(Bodenablauf) und höhenverstellbarer Liege.

2. Zusätzlicher Raumbedarf (Anzahl und Größe fallab
hängig, Zügigkeit)
für Differenzierung (Therapie, Krankengymnastik, Psychomo-
torik, Logopädie, Individualförderung),
für Rückzug (Ruheraum, Krisenraum),
für Hilfsmittel (Geräte, Rollstühle).

3. Besondere Ausstattungen
Pinnwand und Tafel in Tischhöhe,
mehr Elektro-Steckdosen im Klassenraum,
Internetanschlüsse im Klassenraum,
Schließfächer im barrierefreien WC,
Induktionsanlage in Aula und Forum,
Kochmöglichkeit (Zwischenspeisen).

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Schule am Stöckener Bach
Barrierefreier Schulhof

Höhenverstellbare Liege in 
inklusiven Schulen
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8.7 Kindertagesstätten

Gemäß NBauO müssen Tagesstätten für Kinder grundsätzlich 
barrierefrei gestaltet sein,

das heißt, sofern in Obergeschossen Haupt-
nutzflächen ausgewiesen werden, sind diese 
mit Rampe oder Aufzug barrierefrei zu er-
schließen.
Auch Geschossversprünge oder Emporen sind 
unter diesem Aspekt zu betrachten.

Ausstattungskriterien sind den Standards für Kinder-
tagesstätten der Landeshauptstadt Hannover zu ent-
nehmen, wie:

-- mindestens ein barrierefreies WC je Geschoss 
(gegebennenfalls mit Duschplatz),

-- stufenlose Aus- und Eingänge (auch bei den 
Gruppenräumen),

-- ausreichend breite Türen. 

Bei Bestandsbauten, deren Obergeschosse nicht 
stufenlos erschlossen werden können (bei Sanierungen
oder Nutzungsänderungen), muss eine Einzelfallent-
scheidung unter Einbeziehung des Bereichs Bauord-
nung im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 
sowie der Beauftragten für Menschen mit Behinderung 
über die erforderlichen Maßnahmen zur barrierefreien 
Gestaltung herbeigeführt werden.
Sehr kleine Einrichtungen wie Kinderhorte mit nur einer 
Kindergruppe können im Zuge des Nutzungsänderungs
antrages eine Ausnahme erhalten. Der Maßnahmen-
umfang ist in jedem Einzelfall situationsabhängig zu 
ermitteln.

Die barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen 
und Spielgeräte ist durch FachplanerInnen 
sicherzustellen.

Weitere Notizen:
Personen, die in Bestandsbauten kleine Kinderhorte u.ä. 
einrichten wollen und dazu einen Bauantrag auf Nutzungsän-
derung stellen müssen, sollten unbedingt mit der städtischen 
Bauordnung Kontakt aufnehmen, bevor verbindliche Mietver-
träge eingegangen werden.

Als Beispiel für die zeitgemäße Berücksich- 
tigung der Barrierefreiheit bei der Spielplatz- 
gestaltung und den Spielgeräten kann der 
Spielplatz Käuzchenweg, Ecke Eisteichweg in 
Hannover, Anderten angesehen werden.
Beachtung:	DIN 18034 Spielplätze und Freiräume
	 DIN 33942 Barrierefreie Spielgeräte 

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Spielplatz Käuzchenweg
Rollstuhl-Wippe 

Spielplatz Käuzchenweg

Spielplatz Käuzchenweg
Rollstuhl-Karussell
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8.8 Öffentliche Toiletten
	

Öffentliche Toilettenanlagen sind Bedürfnis-
anstalten, die der Allgemeinheit dienen und 
meist separat angeordnet, beziehungsweise 
erreichbar sind.

Gemäß NBauO müssen öffentliche Bedürfnisanstalten grund-
sätzlich barrierefrei gestaltet sein.
	

Allgemein treffen die unter Ziffer 11 „WC-Anlagen“ 
genannten Anforderungen, Empfehlungen und Hin-
weise zu.
Für barrierefreie öffentliche Bedürfnisanstalten ist zu-
sätzlich zu bedenken:

-- Trennung zwischen Damen- und Herren-
Toiletten

-- Hilfeleistung in Notfällen
-- Vandalismussicherheit/Störungen/Ausfall
-- Problem zweckentfremdeter Nutzung 
-- Reinigung/Wartung/Hygiene
-- Aufsichtspersonal

Um Beschädigungen vorzubeugen, sollten stabile Be-
festigungen der Ausstattungsgegenstände gewählt 
werden (diebstahlsichere Schrauben).
Vorkehrungen gegen Vandalismus dürfen die barriere-
freie Benutzung allerdings nicht beeinträchtigen.

Die Raumtemperatur sollte mindestens 18 Grad Celsius 
betragen.

Sofern der Zugang mit dem Zentralschlüssel für 
Menschen mit Behinderung (CBF) erfolgen soll, ist 
zusätzlich ein Münzschloss vorzusehen, damit auch 
Personen, die nicht über den Schlüssel verfügen, das 
barrierefreie WC benutzen können.

 
Für Veranstaltungen werden von kompetenten 
Verleihern mobile barrierefreie Toilettenwagen 
angeboten. 

Weitere Notizen
Auf barrierefreie Bedürfnisanstalten ist umfangreich hinzu-
weisen, zum Beispiel durch Wegweiser und Orientierungs-
tafeln, in Stadtkarten, Touristinformationen, Verzeichnissen 
oder Einladungen.

Im Bereich der Landeshauptstadt Hannover ist zu-
ständiger Ansprechpartner in der Stadtverwaltung der 
Fachbereich 

Stadtentwässerung Hannover
Sorststr. 16
30165 Hannover
Tel.:	0511 168-47401
Fax.:	0511 168-47430

8.9 Außenanlagen

Außenanlagen öffentlich zugänglicher Gebäude, Grünanlagen 
und Spielplätze müssen barrierefrei gestaltet und insbeson-
dere für Menschen mit sensorischen Behinderungen (sehen, 
fühlen, hören) nutzbar sein.

Bei besonderen Ansprüchen, wie z.B. bei Außenan-
lagen für Kindertagesstätten sollten FachplanerInnen 
hinzugezogen werden.

Oberflächen müssen fest, eben, stufenlos, fugenarm, rutsch-
hemmend, taktil wahrnehmbar sein und bei jeder Witterung 
ein erschütterungsarmes und gefahrloses Begehen und Be-
fahren (Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, Buggy) ermöglichen 

und zwar dauerhaft (Verkehrssicherungspflicht).

Ungeeignete Oberflächen sind:
Kugeliges Kopfsteinpflaster mit breiten Fugen (meist 
historisch begründet), Rasengittersteine, grobe Steine, 
loser Kies, wacklige Platten, ausgewaschene Fugen.

Im Bestand könnten derartige Flächen im Ein-
zelfall bedingt verbessert werden, indem roll-
stuhlgeeignete Fahrstreifen angelegt werden.

Auch wassergebundene Decken können in der Regel 
nicht akzeptiert werden, weil eine ausreichende und 
dauerhafte Verdichtung nicht garantiert werden kann. 
Erforderlich hierfür ist eine feste, fachgerecht einge-
baute Feinsplittoberschicht und regelmäßige Wartung 
(Wässerung, Kontrolle, Ausbesserung).

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise
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Geeignete Oberflächen sind:
-- fugenlose Beton- oder Asphaltflächen,
-- oberflächengleiches Betonpflaster mit schmalen 

Fugen (3 – 5 mm ohne Fasen),
-- ebenes Granit-, Natursteinpflaster mit 

dauerelastischem (bituminösen) Fugenverguss,
-- Betonplatten, sofern keine breiten Fugen 

vorhanden sind oder später entstehen können,
-- Holzstege (feine Querriffelung) mit engen 

Bohlenfugen.		
Wege sollten eine 3 cm hohe Wegbegrenzung zur 
Tastbarkeit für Menschen mit Sehbehinderung (Tast-
stock) oder über einen erhabenen Böschungsrand 
verfügen und kontrastreiche Absetzungen haben. An 
besonderen Gefahrenstellen sind Aufmerksamkeitsfel-
der anzulegen.

Bei Material- oder Belagartwechsel sind die un-
terschiedlichen Setzungen zu berücksichtigen.

Quer liegende Muldenrinnen zur Flächenent-
wässerung sind problematisch.

Größere Außenanlagen sollen über Verweilmöglich-
keiten verfügen, wie Bänke mit seitlicher Stellfläche 
für einen Rollstuhl.

Weitere Notizen:
Bei der Landeshauptstadt Hannover ist der 
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün zuständig. 

Anforderungen

Empfehlungen

Hinweise

Spielplatz Käuzchenweg
Befestigter Weg über die Wiese

Schule in der Steinbreite
Befestigte Flächen

Spielplatz Käuzchenweg
Befestigte Wege zu den Spielanlagen

Hannover Congress Centrum
Rampe in den Garten



Weitere Hinweise:
Bei Veranstaltungen wie Stadtfesten, Märkten u.ä. können 
sporadisch ausgelegte Elektrokabel oder Wasserschläuche 
auf Gehwegen ein erhebliches Hindernis mit Stolpergefahren 
darstellen, weil sie im Gedränge nicht oder zu spät erkannt 
werden. Improvisierte Überquerungen (Bretter, Teppiche, 
Gummimatten) sind ungeeignet. Vorgefertigte Kabelbrücken 
sind nur bedingt geeignet,

besser: Tunnel, abgedeckte Gräben oder ober-
irdische Verlegungen mit Hilfe von Brücken 
(Gerüstbau).

Absperrungen durch Flatterbänder sind ungeeignet,
besser: Schrankenzäune einsetzen.

Hindernisse und auskragende Teile in Kopfhöhe (bis 230 cm) 
sind unbedingt zu vermeiden. Ebenso darf die Gehwegbreite 
nicht eingeschränkt werden. Der Gehwegbelag muss frei von 
Stolperstellen sein.
Der Verkehrssicherungspflicht ist durch regelmäßige Prüfun-
gen nachzukommen, gegebenenfalls mit Dokumentation.

Baustellen und Gerüste im öffentlichen Bereich können 
insbesondere für Menschen mit Behinderung ein erhebliches 
Unfallrisiko darstellen. Deshalb müssen Baustellenabsiche-
rungen barrierefrei gestaltet sein. Anhand von Regelplänen 
sind situationsbezogene Absicherungsmaßnahmen umzuset-
zen und zu überprüfen (falls erforderlich täglich, Verkehrssi-
cherungspflicht).

Absperrungen müssen mindestens 100 cm (besser: 120 cm) 
hoch sein und einen Personenaufprall abfangen können. Da-
mit Menschen mit Sehbehinderung ausreichenden Schutz 
finden, muss in 25 cm über Gelände ein mindestens 10 cm 
breiter Tastbalken vorhanden sein. Zusätzlich farbige Kenn-
zeichnung (rot-weiße Farbbalken oben und unten, gegebe-
nenfalls mit Warnleuchten). Flatterbänder sind ungeeignet. 
Stolperkanten, Schwellen, unbefestigte Oberflächen, Kabel 
oder Schläuche auf dem Gehweg, vorstehende Teile oder 
überraschende Situationen dürfen nicht vorkommen.

Sofern ausgewiesene Parkplätze für Menschen mit Behinde-
rung durch Baustelleneinrichtungen blockiert sind oder ge-
sperrt werden müssen, ist in unmittelbarer Nähe Ersatz zu 
schaffen. 
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A n h a n g

Anhang38

Hinweis:
Für Piktogramme sind immer die 
genormten bzw. üblichen Bilddar-
stellungen zu verwenden, weil sie 
den höchsten Wiedererkennungs-
wert haben. Das weiße Rollstuhl-
symbol für Menschen mit Gehbe-
hinderung, den weißen Taststock 
für Menschen mit Sehbehinderung 
und das weiße Ohr für Menschen 
mit Hörbehinderung. Darstellung 
immer auf blauem Grund, gegebe-
nenfalls mit weißen Zusätzen wie 
„Aufzug“, „WC“, „Damen“, „Her-
ren“. Abwandlungen insbesondere 
hinsichtlich Farben und Motiv sind 
zu unterlassen.

Notruf-, WC-Spülung-, Türbetä-
tigungs- und Aufzugstaster sind 
mindestens taktil fühlbar auszu-
statten, das heißt erhabene (nicht 
eingravierte) Profilierungen tragen 
und zusätzlich mit Brailleschrift 
versehen sein, wie auch Orientie-
rungshinweise in Handläufe.
Zur Ausführung siehe „Richtlinie 
für taktile Schriften“ des DFUV/
DBSV und DIN 32976 oder spezi-
elle „barrierefreie“ Informations- 
und Leitsysteme.
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Die Liste versucht, aus Sicht betroffener BesucherInnen, 
Fragen zu formulieren, um Gedanken und Überlegungen aus-
zulösen, die mit der barrierefreien Gebäudebenutzung in Zu-
sammenhang entstehen. Sie soll gleichzeitig Planenden und 
Hausverwaltenden helfen, sich in die Situation von Besucher
Innen und hier speziell von BesucherInnen mit Behinderungen 
besser hineinversetzen zu können. Die Fragen können auch 
als Grundlage zur eigenen Kenntnisprüfung herangezogen 
werden.
Nicht alle Fragen werden mit der vorliegenden Broschüre be-
antwortet. Aber alle Fragen sollten Überlegungen auslösen, 
um Antworten mindestens mit „Ja“ geben zu können.

Orientierung: Bin ich hier richtig, erkenne ich das Gebäude, 
das ich suche?
Gibt es eine weit sichtbare Bezeichnung und eine große
beleuchtete Hausnummer?
Ist der Zugangsbereich gut überschaubar?		
Und ist auch mein Gebäudeeingang zu finden?
Ist das Behinderten-Symbol erkennbar,
auch wenn ich heute sehr schlecht sehen kann?
Sind gut begeh- und befahrbare feste Oberflächen vorhanden? 
Finde ich leicht meinen Parkplatz mit Behinderten-Symbol?

Parkplatz: Ist ein ausreichend großer Parkplatz für
mich ausgewiesen?
Nahe dem Gebäudeeingang?
Ob hier mal ein Helfer vorbei kommt?
Separat von „Mutter-Kind-Platz“ ausgezeichnet?
Falls belegt, finde ich eine Alternative?
Bin ich beim Aus- und Einsteigen vom Straßenverkehr
geschützt?
Sind Bordsteinabsenkungen vorhanden?
Ist der Weg zum Gebäude ohne Schwellen und ohne
Stolperkanten möglich?
Ist ein Parkscheinautomat erforderlich und erreichbar?
Ist der Automat für mich bedienbar,
auch vom Auto aus, wenn ich wieder wegfahren will?

Eingang: Ist mein Weg hindernisfrei (Mülltonne, Fahrräder)?
Erkenne ich, wie die Tür funktioniert (manuell oder
automatischer Türöffner)?
Automatischer Türöffner:
Finde ich den Taster mit dem Behinderten-Symbol?
Ist die Aufschlagrichtung der Tür erkennbar?
Schaffe ich es allein über die Fußmatte?
Der Zugang ist für mich nicht erreichbar, finde ich eine Klingel?
Hört oder sieht mich jemand von drinnen?
Erhalte ich eine Rückmeldung?
Können wir uns akustisch verständigen?
Kommt schnell Hilfe?

Rampe: Liegt die Rampe unmittelbar am Haupteingang?
Schaffe ich leicht die Steigung?
Ist die Fahrspur frei (abgestellte Fahrräder?)
Auch breit genug bei Gegenverkehr?
Kann ich eine Pause auf waagerechter Fläche einlegen?
Habe ich einen durchgehenden Handlauf auf beiden Seiten?
Ist die Oberfläche rutschfest?
Und ohne Schwellen oder Stolperkanten?
Sind Radabweiser vorhanden?

Im Gebäude: Ist die Orientierung einfach, mit
meinem Symbol?
Ist eine Orientierungstafel vorhanden?
Fühlbar für Blinde, mit Blindenschrift?
Kann ich mich ausreichend informieren?
Erkenne ich, wo meine nächste Toilette ist?
Gibt es einen separaten Wickelplatz?
Kann ich jemand um Auskunft bitten?
Wenn nein, kann ich jemand anrufen?
Ist der Info-Tresen für mich erreichbar?
Erreiche ich allein die Prospekte oder Formulare?
Finde ich schnell den Aufzug?
Ist eine einfache Orientierung in den Etagen möglich?
Schaffe ich auch die großen Flurtüren ohne Hilfe?
Kann ich die Tür- und Namensschilder gut lesen?

Aufzug: Ist von außen eine Etagenorientierung möglich?
Kann ich den Ruftaster leicht erreichen, ohne zu rangieren?
Ist die Bewegungsfläche vor dem Aufzug ausreichend?
Ohne aussteigende Personen zu behindern?
Können meine Vorderräder über den Schachtschlitz rollen?
Ist die Kabine groß genug?
Und die Türbreite ausreichend?
Ist das Bedienungstableau gut erkennbar?
Und erreichbar mittig angeordnet?
Mit Blindenschrift?
Ist ein Klappsitz zu finden und leicht bedienbar?
Ist eine Griffstange vorhanden?
Erkenne ich, wo ich bin, wenn der Aufzug hält?
Erfolgt eine Ansage?
Kann ich vorwärts rausfahren?
Wenn ich rückwärts fahren muss, 
kann ich nach hinten in den Spiegel sehen?
Bleibt die Tür lange genug offen?

Treppe: Ist die Treppe gut begehbar?
Habe ich beidseitig gut greifbare Handläufe?
Über Antritt und Austritt hinaus?
Sind die Stufenkanten kontrastreich gestaltet?
Besonders die erste und letzte Stufe?
Gibt es zusätzliche Hinweise am Handlauf für Blinde?

Fragenkatalog
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WC: Wo ist mein WC?
Für Damen und Herren getrennt?
Ist mein WC gerade frei?
Kann ich ohne Schlüssel die Tür öffnen?
Wenn nein, erfahre ich, wer einen Schlüssel hat?
Schaffe ich es noch, mir den Schlüssel zu besorgen?
Geht die Tür nach außen auf?
Finde ich den Lichtschalter,
ohne Verwechslung mit dem Notruf?
Kann ich die Tür leicht zuziehen und einfach verriegeln?
Auch bei meiner eingeschränkten Motorik?
Ist der WC-Raum leer und sauber?
Ist der Fußboden rutschsicher?
Ist ausreichend Bewegungsfläche vorhanden?
Ist kein Wickeltisch im Weg?
Ist eine Ablagefläche für meine Tasche da?
Kann ich den Kleiderhaken erreichen?
Sind auf beiden Seiten am WC Stellflächen vorhanden?
Kann ich die Stützgriffe einfach bedienen?
Kann ich mich beim Umsetzen am Stützgriff festhalten?
Komme ich seitlich an das Toilettenpapier?
Kann ich seitlich selbst die Spülung auslösen?
Wo ist der Hygienebehälter und erreiche ich ihn?
Erkenne ich den Notruf am WC ohne Verwechslung?
Könnte ich den Notruf auslösen?
Auch mit meiner eingeschränkten Motorik?
Auch wenn ich auf dem Boden liegen sollte?
Kommt schnelle Hilfe?
Ist die Hilfsperson in der Lage, sofort zu helfen?
Ist das Waschbecken unterfahrbar?
Kann ich einfach den Wasserhahn bedienen und die Wasser-
temperatur einstellen?
Funktioniert der Seifenspender mit nur einer Hand?
Kann ich bequem die Hände trocknen?
Kann ich die Handtücher aus dem Behälter ziehen?
Sehe ich mich im Spiegel?
Haben auch Sehbehinderte genügend Orientierung durch 
Kontraste der Objekte und Bedienungselemente?
Sollte ich ein Fenster öffnen können?
Gibt es einen separaten Wickelplatz im Gebäude?

und in Versammlungsstätten, zusätzlich zu den vorherigen Fragen: 

Gibt es eine besondere Kasse für mich?
Komme ich durch die Personenschleuse?
Kann ich wählen, in welcher Preiskategorie ich sitzen will? 
Kann ich mit meiner Begleitperson zusammen sitzen?
Komme ich allein an die Garderobe?
Gibt es Schwerhörigenanlagen?
Sind GebärdensprachdolmetscherInnen eingesetzt?
Könnte ich auch auf die Bühne kommen?
Wurde auch in der Gastronomie an mich gedacht?
Ist mein WC auf der gleichen Etage?
Ist mein Fluchtweg erkennbar?
Werde ich mit meinem Rollstuhl im Notfall zum
Hindernis für andere?

und in Büchereien, Museen und Ausstellungen,
zusätzlich zu den vorherigen Fragen:

Ist der Weg zwischen den Regalen für mich breit genug?
Sind die Objekte gegen Anstoß und Umfallen gesichert?
Finde ich auch einen Ruhe- und/oder Leseplatz?
Gibt es besondere Führungs- oder Lesehilfsmittel für mich?
Auch wenn ich blind bin?
Darf ich anfassen und fühlen?
Kann auch ich die Objektbeschreibungen gut lesen?

und in Bädern, zusätzlich zu den vorherigen Fragen:

Finde ich eine größere Umkleidekabine?
Kann ich direkt vor dem Garderobenschrank sitzen?
Erreiche ich die Garderobenstange im Spind?
Kann ich in einen Baderollstuhl umsteigen?
Kann ich sitzend die Duscharmaturen erreichen?
Komme ich ohne fremde Hilfe ins Wasser?
Und wieder heraus?
Kann ich die weiteren Angebote ebenso nutzen?
Auch Sauna, Solarium, Wellness, Fitness?
Und auch die Außenflächen?

und in Sportanlagen, zusätzlich zu den vorherigen Fragen:

Komme ich als BesucherIn auf die Tribüne?
Kann meine Begleitung neben mir sitzen/stehen?		
Komme ich auch als TeilnehmerIn auf die Anlage?
Und in die Umkleidebereiche?

und in Schulen,	 zusätzlich zu den vorherigen Fragen:
Komme ich als LehrerIn, SchülerIn oder Gast zurecht?
Erreiche ich alle meine Unterrichtsräume?
Auch die Sporthalle, Aula und Verwaltung?
Auch den Schulhof?
Kann ich auch die außerschulischen Veranstaltungen nutzen?
Auch selbständig, ohne Hausmeisterhilfe?
Ist es eine „Inklusive Schule“?
Sind auf jeder Etage barrierefreie, geschlechtergetrennte 
WC-Anlagen?

und in Kindertagesstätten, zusätzlich zu den vorherigen Fragen: 
Kann ich mit den anderen Kindern nach oben?
Nach draußen?
Mit ihnen zusammen spielen?

und in öffentlichen Toiletten, zusätzlich zu den vorherigen Fragen: 
Wo und wie finde ich eine öffentliche Toilette für mich?
Wie komme ich auch ohne den Euro-Schlüssel hinein?
Ist die Anlage sauber?
Wohin kann ich Störungen melden?
Werde ich im Notfall schnell Hilfe erhalten?
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